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Das Nichtwissen des Plinius
un die Anfänge der Christenprozesse

oachim Molthagen

Der Briefwechsel, den 1m frühen Jahrhundert n.Chr. der Jüngere Pli-
N1uUS, damals erster kaiserlicher Statthalter In der bis dahin senatorisch
verwalteten Provınz Pontus-Bithynien, und Kalser Irajan ber den amııt-
lichen Umgang mi1t Christen führten‘, stellt das wichtigste, weil das e1n-
zıge erhaltene Zeugni1s ber Christenprozesse dar, das nicht durch christ-
liche utoren vermittelt 1st und azu amtlichen Charakter besitzt. Ihm
kommt In jeder Hinsicht zentrale Bedeutung WenNnnln es das Ver-
ständnis der Rechtslage der Christen 1m römischen Reich VOT dem Opfer-
edikt des Decius In der Mıiıtte des Jahrhunderts n.Chr. geht Plinius be-
gıinnt seıne Anfrage, indem CT seıne Unsicherheit und se1ın Nichtwissen
besonders hervorhebt. Er stellt fest, ass 4B VOT seliner Statthalterschaft
niemals Christenprozessen mitgewirkt hatte, und begründet damit,
ass elr nicht WI1Sse, WwWas und w1e weIlt üblicherweise untersucht oder be-
straft werde “ Schliefßlich fasst selne Unsicherheit in TEeEI Alternativ-
fragen obh das Alter der Christen, ber die befinden sel,
eıne Rolle spiele oder nicht, ob bei Keue Verzeihung gewährt werde oder
ob das Abstandnehmen VO Christsein nichts nutze, ob schließlich das
Christsein als solches, wenn es VO Verbrechen frei sel, oder mi1t dem
Christsein zusammenhängende Verbrechen bestraft würden.®

Das VO Plinius eindrucksvoll herausgestellte Nichtwissen und
azu der Umstand, ass 61 nirgends auf ihm bekannte Vorgaben hin-
welst, haben die Forschung nachhaltig beeindruckt und his In die Jüngste
eıt hinein immer wieder die Auffassung begründet, Plinius habe keine
rechtlich verbindlichen Normen spezitisch für den Umgang mi1t Christen

Plin., 10, 96f. Zur Datierung der Statthalterschaft des Plinius wahrscheinlich In dl€
Jahre 10-)172 n Chr. und ZUT Diskussion der Datierungsfrage vgl Vidman, PIR“ VI;
1998, 207

Plin., 1 / 96,1 Cognitionibus de Christianis interfui NUING Ua ideo nescCIO, quid
aut punırı soleat aut quaer1.

Plin., C 1 ' / 96,2 Nec mediocriter haesitavi, sıtne aliquod discerimen aetatum QUaILL-
lıbet tener1 nıhil robustioribus differant, detur paenitentiae ven1ı1a el, quı OMN1IıNO Chris-
t1anus fuit, desisse NO  - prosıit, 1PSUm, 61 flagitiis cCareart, flagitia cohaerentia nOom1ını
punlantur.
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gekannt und solche habe s auch nıcht gegeben Nicht zufällig 1St das
Ergebnis INne1lnNnerTr 1995 vorgelegten Auswertung des Petrusbrietes, ass
Christsein bereits der Zeıt Domiuitjans gaNnzZzeh römischen Reich
strafbar wurde spater unabhängig voneinander sowohl VO  .

althistorischer als auch VO  — neutestamentlicher Seite‘ bestritten WOT-

den, indem Offenheit für Petrusbrief
WONNCHCH Beobachtungen als letztlich entscheidendes egenargu-
mMent eben die Unsicherheit des Plinius angeführt wurde, der schliefßlich
nichts VO  — rechtlichen Regelung für den Umgang MMIT Christen g—

habe uch wenn der altertumswissenschaftlichen Diskussion
der etzten Jahrzehnte mehrfach betont worden 1ST ass Plinius rechtlich
verbindliche Vorgaben denen sich konnte, gekannt ha-
ben muss, überwiegt doch 1nsgesarnt gegenüber solchen An-
nahme deutliche Zurückhaltung Sie sich auch der VO  — Joseph
Walsh und Gunther Gottlieb?vePosition Einerselts stellen S1IEe

Z Wal fest » | ohne Anhaltspunkt auf den ©7 sich erutfen konnte, hat
Plinius nicht gehandelt das widerspräche gänzlich den Rechtsnor-
inen E  10 Andererseits aber möchten S1e LLUT eine intormelle bzw indirekte
Rechtskenntnis!! des Statthalters annehmen weil die Unkenntnis des

S0 VO  - rechtshistorischer Seite Robinson, Kepressionen Christen
der eıt VOT Decius noch 1I1IMNer CM Rechtsproblem, ZRG 112 [1995) 357 369 Jler
361) und VON theologischer Seite Reichert Durchdachte Kontusion Plinius, Irajan und
das Christentum, ZN GE 250 für die das Fehlen VO  3 Hinweisen auf ine

verbindliche Norm der 1Ne vorgegebene Praxis das entscheidende Argument darstellt,
237 und 247 M1 Anm auf althistorischer Seite uch Flach Die römischen
Christenverfolgungen Gründe und Hintergründe, Historia (1999) 44°) 464 der als
wesentliches Argument die Unkenntnis Irajans anführt [ hieser habe »weder ein kaiserli-
ches Gesetz noch kaiserlichen Erlass, kaiserlichen Bescheid der iNe kaiserliche
Weisung aAaus früherer elt [ gekannt], die C111 für allemal festgelegt hätten, WIeE Christen
strafrechtlich behandeln SCICI1« /)

Molthagen, Die Lage der Christen römischen Reich nach dem Petrusbrief
Zum Problem domitianischen Verfolgung, Historia 1995 @22 458

Rıemer, Das Jier auf dem Kaiserthron? Fine Untersuchung ZUTLI Offenbarung des
Johannes als historischer Quelle, 199585 49$f

Heınze, Johannesapokalypse und johanneische Schriften Forschungs- und traditi-
onsgeschichtliche Untersuchungen, 1998 238 Anm 129

Molthagen, Der römische Staat und die Christen zweıten und dritten ahrhun-
dert, Schillinger-Häfele, Plinius, und Eine Frage und ihre Beantwor-
tung, Chiron (19/9) 3583 392 Keresztes, The Imperial Koman (Gsovernment and the
Christian Church I: TOM Nero the Sever]|, 1 ANRW IL, 2 / (19/3) BT315, hier DA
267} Sordi, The Christians and the Koman Empire, 1983, 63 1 Verbindung mMi1t 15-
und 29-393% G10vannıinı, Jacıte, |’»incendium Neron1s« les chretiens, i Kev. Et Aug.

C E2 / G1i0vanninı, L’interdit contre les chretiens: [alsOIl d’etat INESUTE de
police? Cahiers Glotz 1996 103 134

Zur Christenfrage zweıten Jahrhundert, Gottlieb/P Barcelö gg Christen
und Heiden Staat und Gesellschaft des zweıten bis vlerten Jahrhunderts Gedanken und
Thesen schwierigen Verhältnis, 1997

Walsh/Gottlieb Christenfrage,
11 AaQ
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Plinius, seln Nichtwissen und selne Unsicherheit!? gebührend beach-
ten selen.

Im folgenden sol] zunächst untersucht werden, Was 5 mıiıt dem VO  .
Plinius Anfang selnes Brietes stark betonten Nichtwissen auf sich
hat, wI1Ie Cc5 beurteilen I1st und welche Schlüsse daraus auf seinen Um-
SaANS mi1t den Christen SCZOSCN werden können. Anschliefßend soll die
rage ach den Anfängen der Christenprozesse och einmal aufgenom-
INEeN werden, wobei C weni1ger darum gehen kann, ganz CU«e Hypothe-
SCI vorzulegen, als vielmehr einen Versuch, ıIn Auseinandersetzung
miıt der reichen Forschungsdiskussion diejenigen Orientierungspunkte

benennen, die für einen Lösungsvorschlag berücksichtigen sind
O

egen eline völlige Unkenntnis des Plinius spricht schon die Art, wWI1e
die Thematik selnes Christenbriefes einführt. Ganz ohne erläuternde
/Zusätze erwähnt cognıtıones de Christianis, Christenprozesse, als eine
offenbar ihm ebenso wI1Ie Irajan un selner Kanzlei geläufige Sache An-
ers verfahren JTacıtus und Sueton, wWenn s1e VO  - Neros Vorgehendie Christen berichten. ach der Mitteilung, Nero habe v.Chr. für den
Brand Koms Leute verantwortlich gemacht, die damals 1mM Volk
ihrer Verbrechen verhasst und dem Namen »Christiani« ekannt
SCeWESECH selen, hält Jlacıtus Ce5 für nöt1g, selne Leser ın einem Exkurs
informieren, woher dieser Name sStammt und Was es mi1t den ezeich-

Personen auf sich hat. $ In ahnlicher Weise fügt Sueton, der 1Ur

SaNz knapp die Bestrafung der Christen durch Nero mitteilt, immerhin
eine Apposition d die die Bezeichnung »Christiani« näher erläutert.!*
Ein entsprechender Erklärungsbedarf estand für Plinius In seinem Brief

Irajan Sanz offensichtlich nicht ebenso wen1g wI1e 7 B In seliner
Anfrage, w1e viele Soldaten er dem kaiserlichen Freigelassenen ax1mus
zuteilen solle, dessen Situation und se1in Verhältnis dem ebenfalls g_.
NnNannten Gemellinus erläutern I1LUSS Der Kaiser und seine Kanzlei ann-
ten die Zusammenhänge. Für heutige Leser dagegen ergibt sich erst aus
der Antwort Plinius, ass ax1ımus der adiutor des FrOCUuFrator Au-
gust] Gemellinus WarTr und damals gerade einen aufßerordentlichen kaiser-
lichen Auftrag ausführte.* Wenn Plinius dagegen einen Sachverhalt für
weniıger ekannt hält, verfährt anders. 50 spricht In selner Anfragebezüglich der Kinder, die frei geboren und ausgesetZt, annn VO  } irgend-

A.a.OQ.,
386} al 15, 44/
5uet., Nero 1 '/ Miıt Todesstrafen wurden die Christen belegt, iıne Sorte VO  - Men-

schen, die einem UucCI, verderblichen Aberglauben anhingen.15 Plin., 1 / 27 /u Einzelheiten vgl den Kommentar VO  3 Sherwin-White, The
Letters of Pliny. Historical and Social] Commentary, 1966,
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W ANSCHOIMIMM und als Sklaven aufgezogen wordenJ VO  — »5

genannten VÜOENTOL«, und erwähnt mehrere Dokumente, die weltere
Informationen ber das VO  — ihm angesprochene Problem enthalten und
VO  - denen annımmt, dass sich Kopien davon In den kaiserlichen Ar-
chiven befinden 16© Gerade dieser Vergleich ann och einmal unterstrel1-
chen, dass das Fehlen jeglicher zusätzlicher Bemerkung den VO  z Pli-
1US ın seinem Christenbrief angesprochenen cognıtiones de Christianis
darauf hinweist, ass der Statthalter w1e der Kaiser nicht 11LUT cognıtıones
kannten und die Personengruppe der Christiani wWUussten, sondern
eben auch miı1t Christenprozessen waren .!/

Bleibt INa  - nicht bei den Fragen stehen, die Plinius den Antfang SE1-
nes Brietes tellt, sondern betrachtet den gleich anschliefßend VO ihm
vorgelegten Bericht ber sein bisheriges Verhalten, relativiert sich der
Eindruck VOoO  — selinem Nichtwissen welıter. Plinius teilt mıt, ass bei ihm
Leute »als Christen« angeklagt wurden; ihm WarTr emnach ebenso WIe
den Anklägern geläufig, ass Christsein eın hinreichender Anklagegrund
war.1$ Dem Schuldvorwurf entsprechend bestand die Untersuchung, die
Plinius vornahm, ın der rage, ob die Angeklagten Christen selen. Bejah-
ten s1e CS, wiederholte die rage eın Zzweltes un drittes Mal verbunden
mıiı1t dem Hıinwels, ass darauf die Hinrichtung stehe. [a sS1e bei ihrer

Plin., C 1 / 65$#. Plinius fragt »de condicione alimentis u  y quı Ocant VOoEN-
't0‘l.’)g«, C 1 / 651 Wer damit gemeınt ist, erd 1m Sinne der 1m ext gegebenen Erläute-
LUNS für den heutigen Leser wieder TST AUs der kaiserlichen Antwort deutlich, C 1 /
66,1 Dass die VO  - Plinius erwähnten Dokumente der kaiserlichen Kanzlei weltere Aus-
kunft ZU Sache geben konnten, vermerkt Sherwin- White, Letters, 650, dessen Ausführun-
geCcn uch allen Einzelfragen heranzuziehen sind.

S0 MI1t Recht Keresztes, NRW IL, 235 278; Schillinger-Häfele, Chiron 1979 3853
miıt 5 G10vanninı, Cahiers Glotz 1996, 115 Dagegen meılnt Reichert, ZN 2002, 243%£
Ob Plinius »überhaupt VOoO  - konkreten Fällen weiß der ob 11UT schließt, musse solche
Verhandlungen doch gegeben haben, verrat die Bemerkung nicht. DDer inwels 1st
terentiell undurchsichtig, ass den Schluss auf 1ine schon längst etablierte SC-
richtliche Vorgehensweise römischer Behörden christliche Personen des Christ-
sSe1INSs willen keinesfalls tragen kann.« Die hier geäußerte Skepsis findet m.E wen1g
Rückhalt 1m ext des Pliniusbriefes.

G1i0vanniını, Cahiers Glotz 1996, 115 Dagegen Reichert, ZN 2002, 2
Plinius habe lediglich selnerselts den Anzeigen das Christsein der Angezeigten als den e1-
gentlichen und alleinigen Anklagepunkt enftnommen; ass die Anzeigen tatsächlich allein
auf das Christsein zielten, se1 damit noch nicht ausgemacht (Hervorhebungen durch die
Verfasserin). Dieses Urteil korrespondiert mi1t dem methodischen Ansatz der Studie VO  i
Reichert, die den Brief des Plinius VOT allem als literarisches Dokument würdigen und seilne
Wirkabsicht gegenüber dem ursprünglichen Adressaten Irajan untersuchen will
Dementsprechend unterscheidet s1e deutlich zwischen dem literarischen Arrangement und
den Tatsachen (Z51 und meılnt, etztere hinter dem U undeutlich erkennen
können. Da 1ne Parallelüberlieferung ZU Bericht des Plinius allerdings nicht vorhanden
ist, musste die Annahme abweichender Sachverhalte sehr sorgfältig aus dem Pliniusbrief
selbst begründet der durch überzeugende Indizien wahrscheinlich gemacht werden. Ver-

über Möglichkeiten reichen nicht auU:  T
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Aussage lieben, ie{s Plinius S1€e AT Hinrichtung abführen.!? Von 1r-
gendeiner Unsicherheit oder VO Problemen, die der Statthalter 1m Um-
SaNll$s miı1t Anklagen Christseins gehabt hätte, findet sich bis dahin
nicht die geringste Spur. Immerhin deutet die anschliefßende Bemerkung,
Was immer es miı1ıt den Christen auf sich habe, Hartnäckigkeit und
beugsamer Starrsınn selen unzweiftelhaft bestrafen,“) auf eline Unsıi-
cherheit hin, doch handelt es sich 1ler eine nachträgliche Reflexion
des Plinius,«* die durch spatere Erfahrungen angestoßen wurde und nicht
schon seın Verhalten In den frühen VO  — ihm geleiteten Christenprozes-
SC  > charakterisiert.

In seinem Bericht markiert Plinius eine Zzwelıte Phase, ın der es Vel-
mehrten Anklagen kam und In der sich verschieden gelagerte Fälle CISa-
ben Ihm Wal eine aNONYME Liste ZUSCHANSCH miı1ıt Namen, deren JTräger
offenbar des Christseins beschuldigt wurden .“ Plinius erwähnt Jetzt An-
geklagte, die den Schuldvorwurf In jeder Hinsicht bestritten. Weder selen
sS1€e Christen och selen sS1e es jemals SCWESECN. uch mıiıt ihnen hatte der
Statthalter keine Probleme * Ihm WarTl aus dem, Was INan In der Öffent-
ichkeit ber die Christen S  / bekannt, ass diese sich keinen Um-
ständen zwıngen ließen, die GOtter anzurufen, ihnen un dem Kaiser
opfern und Christus verfluchen ** Indem Plinius eben jene Handlungen
VO  — denen torderte, die keine Christen se1n beteuerten, vergewisserte
B sich der Glaubwürdigkeit ihrer Aussage und entliefß s1e, da S1e sich für
ih eindeutig als unschuldig 1m Sinne der Anklage erwlesen hatten.

Wie miıt Recht immer wieder hervorgehoben worden 1st, hätte Plinius
wohl niemals bei Irajan angefragt, wI1e sich bei Anklagen

Plin., C 10, 96,2f: nterim In 11S, quı ad tamquam Christiani deferebantur, hunc
358 SECUTUS modum: Interrogaviı 1DSOS, essent Christiani. Contfitentes lıterum tert1o0
interrogavı supplicium mınatus; perseverantes uUucCI 1USsS]1. Vgl G1i0vannint, Cahiers Glotz
1996, 116 Dagegen werten Sherwin- White, Letters, 669, vgl uch 787 und Flach, Historia
1999, 448 die Wiederholung der Frage und die Androhung der Todesstrafe als iıne Auffor-
derung, das Christsein aufzugeben. och sagt Plinius nichts davon. Vielmehr gzıng ihm
darum zweitelsfrei testzustellen, dass der Anklagevorwurf, nämlich das Christsein, tatsäch-
lich zutraf

Plin., C 1 '/ 96,3 Neque nım dubitabam, qualecumque quod faterentur, pert1-
naclam et intlexibilem obstinationen debere punirl.

Freudenberger, Das Verhalten der römischen Behörden die Christen 1mM
Jahrhundert dargestellt Brief des Plinius Irajan und den Reskripten Irajans und
Hadrians, (hier Z1t nach der Auflage 10/7, aufgenommen VO  — Molthagen,14# und Reichert, ZNW 2002, 235f. Sie spricht ebenfalls VO  — einer »nachträglichen
Rechtfertigung«, zieht AaUuUs iıhr ber den Schluss, ass sich Plinius überhaupt »hinsichtlich
selnes Vorgehens die Geständigen dem Kaiser gegenüber nıcht völlig sicher

Plin., 1 '/ 96,4f£: Mox 1PSo ctatu, fieri solet, diffundente crımıne plures SPC-
cles inciderunt. Propositus est ibellus sSINe auctfore multorum nomına continens.

Plin., C 10, 96,5 Qui negabant s5Ce Christianos aut fuisse dimittendos S55°

putavı Vgl Gi0vanninı, Cahiers Glotz 1996, 116£€.
Hier beruft sich Plinius auf über die Christen umlaufende Gerüchte: qUOTUIN nıihil

cog]l dicuntur, quı SUNT VeTrTa Christiani, c 10, 96,5
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Christseins verhalten solle, wWenn A 1Ur miıt den bisher vorgestellten Fäl-
len tun gehabt hätte. ®> ber Plinius erwähnt och eine dritte
Einige, deren Namen ebenfalls auf derNListe standen, sagten
zunächst aus, Christen se1n, verneıinten ann aber Sie erklärten,
ass s1e früher Christen geWESCH selen, davon aber Abstandg
hätten.*® Da auch s1e den Göttern w1e dem Kalser opferten und Christus
verfluchten, hatten s1€e den Anklagevorwurf für die Gegenwart glaub-
würdig zurückgewiesen, ih aber für die Vergangenheit durch ihre e1-
gCHNEC Aussage eingestanden. rst 1m Umgang miıt ihnen machen sich bei
Plinius Unsicherheit und Nichtwissen bemerkbar. Offenbar WarTl ihm
nicht klar, AUSs welchem Grunde Christen hingerichtet wurden. Jedenfalls
jelß sich durch die ehemaligen Christen SCHaUCI ber diese intormie-
F Welche Fragen stellte, scheint In seinem Bericht ber ihre Aussa-
sCH och durch Plinius ielß sich offenbar VO allgemein verbreiteten
gatıven Vorstellungen ber die Christen leiten und erkundigte sich ach
ihren Zusammenkünften VOT Tagesanbruch, ach ihrem Eid und ach ih-
Ln gemeiınsamen Mahlzeiten. Im Ergebnis erfuhr G1 ass Christen keine
Verbrechen begingen, sondern einem, WIe sich ausdrückt, »verschro-
benen und ma{fsllosen Aberglauben« anhingen.“ Er sSsetzte daraufhin die
Vertfahren aus, berichtete den Kaılser und bat ih Kat

50 sehr wWwIe och eingehender würdigen se1n wird die VO  x Plinius
den Anfang selnes Briefes gestellten Fragen und ebenso seline nachträg-

liche Reflexion ber die Halsstarrigkeit der VO ihm hingerichteten Chris-
ten 1mM Horizont Jener Erkenntnisse verständlich erscheinen, die aUus der
Begegnung mMI1t den ehemaligen Christen hatte, deutlich STEe-
hen andererseits selne eingangs betonte Unsicherheit und se1n Nichtwis-
SCI1 bezüglich der Christenprozese 1m Gegensatz seinem sehr sicheren
Verhalten In der ersten Phase, ber die er berichtet.*® I iesen Widerspruch

Keresztes, ANRW IL, 25% 276; Schillinger-Häfele, Chiron 197é, 384; Walsh/Gott-
lieb, Christenfrage, 15-18; G1i0vannini, Cahiers Glotz 1996, 117

Plin., C 1 / 96,6 Alıi s55C Christianos ixerunt et 18810}  5E negaverunt; fuisse
quidem, sed desisse.

Plin., C 1 '/ 96,7£. Zusammenfassen: stellt Plinius fest: Nihil aliud Inven1ı Q Ualıı
perstitionem Pravamn, immodicam.

Es hilft nicht welıter, die Glaubwürdigkeit des plinianischen Berichtes hinsichtlich der
mitgeteilten Fakten 1ın Zweitel ziehen und die Darstellung auf die Vorgänge auf die
Absicht des Plinius, Irajan für iıne bestimmte Lösung der Christenfrage gewınnen,
rückzuführen. Wie problematisch dieser Ansatz VO  — Reichert ist, zeıgen ihre Ausführun-
SCch ZNW 2002, Reichert möchte aus dem Umstand, ass Plinius für die Phase
[1UT VO  z geständigen Christen berichtet, keinen entsprechenden Schluss auf die Tatsachene-
ene ziehen. /war welst S1e miıt Recht darauf hin, ass die VO  - Plinius gewählte Formulie-
LUNs (ep. 1 / 96,5 confitentes iıiterum tert10 interrogavı perseverantes ucCI 1USS1)
nicht notwendig impliziert, ass damit alle Angeklagten gemeınt selen. och verbindet Pli-
Nn1ıus verschieden gelagerte Fälle TST mı1t der zweılten Phase (ep 1 / 96,4 INO. plures
specles inciderunt); und Wenl schon ıIn der ersten Phase mMi1it ehemaligen Christen tun

gehabt hätte, ann ware aller Wahrscheinlichkeit nach bereits der elt auf d1€ Pro-
bleme gestoßen, die ih veranlassten, Irajan Kat fragen.



1158 oachim Molthagen
erklären fällt besonders schwer, wenn Inan nicht 1Ur WIe die grofße

Mehrheit der Forschung davon überzeugt lst, ass ecs /ABOR Zeit des Plinius
och keine verbindliche Regelung für den Umgang mıiıt Christen gab, SOMN-
dern auch eine entwickelte Praxıs VO  z Christenprozessen ausschlief(st.??
er Statthalter musste annn ganz VOIINl sich aus und ohne Kenntnis In der
Sache das Christsein als Anklagegrund akzeptiert und als eın todeswürdi-
SCS Verbrechen behandelt haben /war annn INa  — Z Stützung dieses (zp
dankens darauf verweilsen, ass Plinius eine durchaus negatıve Meinung
VON den Christen besafs, auch nachdem erfahren hatte, ass die ber S1€e
verbreiteten Verbrechensvorwürfe sich nicht als zutreffend erwelsen lie-
en Er spricht 1mM Blick auf die Christen VO  - »Wahnsinn«, VO einem
»verschrobenen und ma{slosen Aberglauben«, und vergleicht das sich ıIn
selner Provınz ausbreitende Christentum mıiıt einer Seuche, die alle Teile
der Gesellschaft In Gefahr bringe und die eindämmen wolle.° uch
überschritt Plinius nicht selne Amtsvollmachten als Statthalter, WenNnn PT
Provinziale®! hinrichten iefs och dafür eine gerichtliche Untersu-
chung und eine rechtlich begründete Verurteilung die Voraussetzung.““
Die persönliche Aversion gegenüber den Christen reichte dafür nicht dUus,
auch wenn S1€e einem In der Gesellschaft verbreiteten negatıven Urteil ber
s1€e entsprach. Darüber hinaus Ist berücksichtigen, ass Plinius In seinen
sonstigen Briefen Irajan SaNzZ und Sal nıcht als eın Statthalter hervor-
trıtt, der und schnell Verurteilungen aussprach. Vielmehr emühte
er sich äauflßerst gewissenhaft eine Klärung der Sachlage und fragte lie-
ber einmal mehr als wen1g bei seinem kaiserlichen Freund an  S33 Dass die

S0 dezidiert Reichert, ZNW 2002, 741 Im Ergebnis hnlich Robinson, ARG 1995
364, die davon ausgeht, dass für die römischen Behörden nıcht einen einzelnen rechtli-
chen Grund für die Unterdrückung der Christen gab, sondern ass deren Verhalten »Uunftfer
verschiedene Vergehen verschiedener elt subsummiert wurde«.

P 1 / 9 / (amentia), (superst1t1o0 VQA, immodica) und (Bild einer Seuche)31 Römische Bürger, die sich ebenftalls den geständigen Christen befanden, ieß
Plinius YAUE Überführung nach Kom vormerken; 10, 96,4

Vor allem In der älteren Forschung wurde häufig die Auffassung vertreten, die Hın-
richtung VON Christen erkläre sich zureichen: aus der Strafgewalt (coercit10) der mıiıt iımpe-
rum ausgestatteten römischen Amtsträger. [)ass diese »coercitio-Theorie« nicht genugt,die Christenprozesse verstehbar machen, ben weil dabei deren Charakter als Anklage-veriahren und die Notwendigkeit, eın Gerichtsurteil rechtlich überzeugend begründen,nicht genügend gewürdigt werden, haben Sherwin-White, Letters, 776-779, und Keresztes,
NRW IL, 25 1 282%£ In ihrem Bericht über die Forschungsrichtung dargelegt.Kürzlich hat G10vanninı, Cahiers Glotz 1996, 114 dies mıiıt dem Inwe1ls auf den Brief eines
ägyptischen Prätekten aus dem ahr 115 n.Chr. (F} 1{1 435) noch einmal eindrucksvoall
unterstrichen.

Vgl Plin., 1 / 29 (zZzweı Sklaven den Rekruten entdeckt worden), 31%
(Behandlung vormals Verurteilter, die als ServVı publici atıg waren), 56f (Verhalten gegenu-ber rechtskräftig Verbannten, die In der Proviınz lebten), 58ff (Fall des Philosophen Flavius
Archippus, der Zwangsarbeit verurteilt WarTl und hne förmliche Begnadigung wieder In
Freiheit lebte), 81$ (Streit die Übergabe eınes der CUTa des Dio Cocceianus (Chry-
SOStOmMUuUS) errichteten Gebäudes die Stadt Prusa), 110$ (Geldforderungen der Stadt Ami-
SUuS$ gegenüber Iulius P1iso).
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Hinrichtung der bei ihm angezelgten Christen als se1n spontanes, e1gen-
mächtiges Verhalten verstehen sel, scheidet sowohl 1m Blick auf die
Persönlichkeit des Plinius als auch angesichts der Regeln für die Amtsfüh-
rung elınes Provinzstatthalters au  N

Nimmt Inan immerhin a Plinius habe eine allgemein verbreitete
Praxıs gZgeWUSST, Christsein mit Hinrichtung ahnden,** erscheint viel-
leicht der Gegensatz 7zwischen dem VO  a} ihm betonten Nichtwissen und der
VO  — ihm bewiesenen Sicherheit In der Aburteilung der Christen eher VeI-

ständlich. iıne entsprechende Annahme wird durch die Außerung des Pli-
nN1uUs, er habe bisher niemals Gerichtsverhandlungen Christen
teilgenommen, nicht verwehrt, enn damit schlieflt LLUTL eine eıgene
praktische Erfahrung etwa als Mitglied 1m Beraterstab eines anderen mı1t
iımperi1um ausgestatteten Amtsträgers” aus, nicht jede theoretische
Kenntnis. ber die Vorstellung, Plinius habe sich eine ihm vorgegebene
Praxıs der Christenprozesse gehalten, verschiebt das Problem lediglich.
IDDenn es ist Ja dann ach der Herkuntft und Begründung einer solchen Pra-
X15 fragen; und die Vermutung, irgendein anderer Statthalter hätte 17 -
gendwann VO  > sich aus damit begonnen, Menschen ihres Christ-
SEeINS hinzurichten, und andere selen ihm darin getolgt, 1sSt wen1g glaub-
haft wWwI1Ie die Meınung, Plinius habe Salz VO  — sich aus gehandelt.*®

Vgl die bei Molthagen, Anm. angeführte Liıteratur, ferner Bring-
IMAUNLTL, Christentum und römischer Staat 1m ersten und zweıten Jahrhundert n.Chr., 1n

(1978) 1-18; Vittinghoff, »Christianus das » Verbrechen« VO  - Außen-
seltern der römischen Gesellschaft, 1n Hıstoria (1984) 331-354 (hier Z7it. nach dem Wie-
derabdruck ıIn Vittinghoff, ('ivıtas Komana. Stadt und politisch-soziale Integration 1m
Imperium OoManum der Kaiserzeıt, hg VO  - Eck, 1994, 322-34/), und Botermann,
Das Judenedikt des alsers Claudius. Römischer Staat und ‚Christiani« 1m Jahrhundert,
1996 (Hermes FEinzelschritten /1) 182-186

Vgl Sherwin-White, Letters, 695 Einen ihm ıIn der Provınz Pontus-Bithynien y 8

Seite stehenden Berater nn Plinius C 10,87
Bringmann, GW 19/5, nımmt ass In nachneronischer eıt »sich In der

Rechtsprechung offenbar zunehmen! das verbreitete Vorurteil durchgesetzt (hatte), mıiıt
der christlichen Religion selen 1DSO scheußliche Ritualverbrechen verbunden.« och
ware dann, w1e noch erortern seIln wird, eın andersartiges Verfahren

Vittinghoff, Christianus, entfaltet die These, »dass der Christianismus durch die Person
selnes yStifters« als eines hingerichteten politischen Aufrührers und die Christiani als An-
hänger und JIräger selnes Namens VO  > Anfang generell kriminalisiert aTel« Zur
Begründung kann ‚WarTr überzeugend nachweisen, ass »vielfache soziale Vorausset-
ZUNSEN einer generellen Kriminalisierung dieser zwielichtigen Minderheit« gab (546, Her-
vorhebung durch J.M.), ber damit 1st gerade nicht erklärt, wıie enn einer solchen
Kriminalisierung gekommen se1in soll uch bleibt die zeitliche Bestimmung VO Anfang
alnlı«, wobei Vittinghoff die neronische eıt denkt, insotfern problematisch, als die VON

ihm angesprochenen Spannungen und Konflikte, die das Auttreten christlicher Missionare
und die Existenz kleiner christlicher Gemeinden In hellenistisch-römischen Städten nach
sich S!  / hbis ın die ersten Antänge der Ausbreitung der Christusbotschaft 1m römischen
Reich zurückreichen, und ‚WarTr hne ass sich daraus ıne Praxıs entwickelt hätte, Christen
als solche hinzurichten. V azu Molthagen, Idie ersten Konflikte der Christen ıIn der
griechisch-römischen Welt, 1in Hıstor1ia {19921) 42 -76
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Den inwels auf eiıine VOT Plinius bestehende FTraxis; Christen inrich-

ten lassen, haben Walsh und Gottlieb mıiıt der Annahme einer
entsprechenden Rechtsgrundlage verbunden. S1ie halten es nämlich für
»ausgeschlossen, ass Plinius Mitglieder irgendeiner Gruppierung hne
1Inwels auf eine Rechtsgrundlage (das heiflt hne jedes Vorwissen ber
die Rechtspraxis) verfolgt hätte« . Konkret denken sS1e einen »Rechts-
Satz, ass Christ-Sein miıt dem Tode bestraft wird«, der »nach 64, 1m An-
schluss der 1m Zusammenhang mıi1t dem Brand VO Rom VO Senat
beschlossen« worden sSEe1  5 ber zugleich betonen s1e, ass die » Ex1istenz
eines entsprechenden Rechtstitels och nichts ber ber den Kennt-
nisstand bezüglich desselben« aussage.*  9 Vollständigkeit der Rechts-
kenntnis dürtfe INhan bei römischen Statthaltern nichtYvielmehr
selen sS1e bei der Ausübung ihrer Jurisdiktion immer wieder auf Informa-
tiıonen durch ihre Berater der SONStWwWIeEe sachkundige Leute VOT Ort ANSC-
wlI1esen SCWESCNH. Dementsprechend INnNnessen Walsh und Gottlieh den Ar
klägern der Christen VOT Plinius zentrale Bedeutung bei S1e hätten mOg-
licherweise Gerichtsverhandlungen und der auf dem Christ-Sein
stehenden Todesstraftfe berichtet und Plinius aufgefordert, ach dem Vor-
bild jener Verfahren tatıg werden« *  U uch dazu, dass dem Plinius (20i
rüchte ber Verbrechen der Christen bekannt SCWESECH selen, hätten die
Ankläger zumindest erheblich beigetragen, und ass wirkliche Christen
weder den (GGöttern opferten och Christus verfluchten, habe der tatt-
halter anscheinend ebenfalls und ZWarTr offenbar erst unmittelbar 1m
Verlauf des Verfahrens VO  5 den Anklägern gelernt.“ Wenn INan die
Rolle der Ankläger stark betont, verlagert INnan wiederum LLUT das Pro-

Botermann, Judenedikt, 182-186 betont MI1t Recht, ass über das Aufkommen der bei Pli-
N1IUS bezeugten Verfahrensweise 1LUTr Vermutungen möglich sind. Sie nımmt einerseits d
ass die Hinrichtungen Nero 1m Sinne eines Präzedenzfalles fortgewirkt hätten, und
S1e misst andererseits der Einführung der Judensteuer durch Vespasian besondere Bedeu-
(ung In flavischer elt hätten sich Christen, die bezüglich der Judensteuer denunziert
worden selen, zuneNnmMmen! als ‚Christiani« bezeichnet, sich klar gegenüber den en ab-
ZUSICHNZEN. In den Augen der römischen Behörden hätten s1ie sich damit aber als Anhänger
einer Sekte erkennen gegeben, deren Begründer ZU Tod Kreuz verurteilt worden
WarTr und deren Mitglieder selt Nero als notorische Aufwiegler angesehen werden konnten.
S0 erkläre sich, ass allein das Bekenntnis, Christ se1ln, Verbrechensqualität erhalten
habe Diesem Lösungsvorschlag CIMAS ich LLUT In seinem ersten Teil, Was das elıterwir-
ken Von Neros Vorgehen die Christen In Kom anlangt, folgen, da ich die VO  > Bo-
termann In ihrem abschließenden Kapitel entwickelte Vorstellung VO Autkommen des
Christennamens und insbesondere ihre Deutung der Notiz In Apg 11,26 nicht teilen annn

Walsh/Gottlieb, Christenfrage,
A.a.Q., S1ie nehmen damit einen Lösungsvorschlag auf, den G10vannini, Kev Et

Aug 1984 VOr:  ragen und den inzwischen ın Cahiers Glotz 1996 weiterentwickelt hat
Walsh/Gottlieb, Christenfrage,
A.a.Q., Dass Plinius bei der Handhabung des Verfahrens den Rat interessierter

Gruppen aufnahm, hält uch schon Sherwin- White, Letters, 694 für offenkundig. Bel den
»interested partıes« denkt 709 die städtischen Priester der ihre Agenten und Helfer.

41 Walsh/Gottlieb, Christenfrage,
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blem, ıIn diesem Falle WCS VO  z Plinius, dessen Verhalten In den Christen-
PTrOZESSCH immerhin selinem eigenen Bericht entnommen werden kann,
hin den uns unbekannten Anklägern, ber die WIT durch Plinius ledig-
ich erfahren, ass S1€e Leute als Christen bei ihm angezeligt hatten, und
ber die WIT ansonsten 1Ur spekulieren können. Weshalb Plinius ohne
eigene Kenntnis ıIn der Sache dem »nachhaltigen Druck« der Ankläger“*
hätte nachgeben ollen, bleibt eine offene Frage uch dass die Provınz-
bevölkerung eine Rechtsregel, ach der Christen hinzurichten J
eher kennen sollte als Plinius der ass dieser sich nicht wen1gstens, be-
VOT Verurteilungen aussprach, bei der kaiserlichen Kanzlei vergewI1s-
serte,  43 bleibt In melnen ugen SAaNZ unwahrscheinlich. Wenn eine
rechtliche Grundlage für die Hinrichtung VO  > Christen gab, ann sollte
INnan ihre Kenntnis dem Plinius nicht absprechen.

Eın häufig vorgebrachter FEinwand 1sSt och erortern, der die Vorstel-
lung verwehren scheint, ass Plinius sich In den Christenprozessen
eine ihm als verbindlich vorgegebene Regelung gehalten habe, nämlich
ass weder och Irajan eiıne solche erwähnen. In der Jlat verwelst Pli-
1US häufig auf rechtliche Normen, die für selne Tätigkeit als Statthalter
wichtig Er erwähnt etwa die für die Rechtsverhältnisse iın selner
Provinz grundlegende lex 4M  Pompeia, eın Edikt des Augustus“ und ber-
haupt kaiserliche Konstitutionen,*  6 nicht zuletzt Mandate, die Irajan ihm
für selne Amtsführung mitgegeben hatte.4/ ber INan annn nicht/
ass Plinius bei jeder Anfrage die ihm bekannte Rechtsgrundlage auch 71-
tı1ert Fın eindrucksvolles Beispiel dafür i1st selne Bıtte, für die Stadt iko-
medien eine Feuerwehr einzurichten *® Plinius berichtet Irajan VO  en den
erheblichen Zerstörungen, die eine Feuersbrunst In der Stadt angerichtet
hatte und deren Ausmaf{(s einem Teil auch auf die mangelnde Brand-
bekämpfung durch die städtische Bevölkerung zurückführt. Er regt daher
d} ıIn Nikomedien eine Vereinigung VO  - Handwerkern 1 Umfang VO
etwa 150 Leuten einzurichten und sS1e mi1t der Aufgabe einer städtischen
Feuerwehr betrauen. Er unterbreitet selnen Vorschlag sehr vorsichtig
als einen Denkansto(Ä(s für Irajan und versichert ausdrücklich, werde
orge dafür tragen, dass 1Ur Handwerker aufgenommen würden und
dass der Verein 1LUFr Z Brandbekämptung tatıg werde. Daraus annn Ian

schließen, ass sich Plinius bewusst WAaT, miı1t selner Bıtte eın für JIrajan
eikles Thema anzusprechen; doch deutet nichts ıIn dem Brief darauf hin,
ass der Statthalter klare rechtliche Vorgaben wUusste In selner Ant-

A.a.©.,
Vgl die ben In Anm angeführten Beispiele.
Plin., C 1 /
Plin., 1 '/ Herabsetzung des Mindestalters für die Bekleidung städtischer Ämter.
Vgl z B Plin., 1 / und
Vgl 7 B Plin., C 1 '/ (keine Begnadigung, Wenn jemanden verurteilt hatte) und

110 (Verbot VO  - Schenkungen aus öffentlichen Geldern).
Plin., C 1 / mıiıt der Antwort Irajans
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WOTt lehnt Irajan die Bitte des Plinius ab und welst ih dessen d
auf andere Weise Vorsorgemaisnahmen für eine erfolgreiche Brandbe-
kämpfung In die Wege leiten. Er erinnert daran, ass die Städte der
Proviınz In der Vergangenheit sehr den Umtrieben VO Vereinen
leiden gehabt hätten, und al äußert selne Überzeugung, welchem
Namen, aus welchem Grund und welchem Zweck auch immer Inan
Vereıine einrichte, es würden immer, und Z Wal In sehr kurzer Zeıt, politi-
sche Klubs (hetaeriae) daraus.  49 JIrajans nNntwort macht die Vorsicht, mıiıt
der Plinius selne Bıtte vortrug, verständlich, aber auch sS1e lässt keinen
Gedanken eine rechtliche Regelung aufkommen. Nun ze1ıgt aber BC-
rade der Christenbrief des Plinius, ass sich den Mandaten, die Ira-
Jan dem Plinius mitgegeben hatte, eıne Anweisung befand, Vereine
verbieten, und ass Plinius diese Anordnung durch eın statthalterliches
Edikt der Bevölkerung selner Provinz mitgeteilt hatte. >0 Unzweitelhaft
Walr also dem Statthalter wI1e dem Kalser die Rechtslage ZU Thema Ver-
einswesen klar, als S1€e ihren Briefwechsel ber die Einrichtung einer Feu-
erwehr In Nikomedien führten; doch keiner VO  — ihnen erwähnte die ih-
nen bekannte rechtliche Vorgabe. Dabei Mag für Plinius eıne Rolle g-
spielt haben, ass In der Sache Ja VO der ihm mitgegebenen Anwe!Il-
Sung Irajans abweichen wollte. In jedem Fall ze1gt der Briefwechsel
deutlich, ass INnan aus der Nichterwähnung einer rechtlich verbindlichen
Regelung nıicht schon auf ihre Nichtexistenz schliefßen darf

Denselben Befund bestätigt der Brietwechsel ber die »Armenkassen«
ın Amisus,  ol und wieder geht Cc5 das Vereinswesen. Plinius hatte VO  -
der Stadt eine Eingabe bezüglich der EOCAVOL erhalten. Gemeint sind Ver-
eıne, denen zume1lst kleine Leute angehörten. Diese Vereinigungen
terhielten elıne gemeınsame Kasse und dienten der gegenseılt1gen Unter-
stutzung VOT allem auch bei der Bestreitung VO  - Begräbniskosten. Plinius
eitete die Eingabe kommentarlos Irajan welter. In seinem Begleit-
schreiben welst P} aber auf den Rechtsstatus VO  . Amisus als C1VItas libera
et foederata hin un: erinnert daran, ass Irajan ihr das Privileg verliehen
hatte, ach ihrer eıgenen Rechtsordnung leben Plinius bittet den Kal-
SC entscheiden, Was M erlauben oder verbieten wolle und welche
Grenzen dabei ziehen gedenke. Irajan respektiert ın selner ntwort
die Rechte der Stadt Amisus. Wenn ihre Gesetze eine Armenkasse 7zulie-
ßen, solle eine solche ungehindert bestehen; der Verein dürte aber nıiıcht

politischen Umtrieben und unerlaubten Zusammenküntten mMI1SS-
braucht werden. In allen anderen Städten, die nicht ber entsprechende

Plin., 1 / 34,1
Plin., 1 / 96,7 Die ehemaligen Christen erwähnen das Vereinsverbot und versi-

chern, s1ie hätten nach dessen Bekanntgabe durch Plinius aufgehört, den gemeınsamen
Mahlzeiten der Christen teilzunehmen.

51 Plin., 1 / 97$ Zu Einzelfragen vgl den Kommentar bei Sherwin-White, Letters,
686-689
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Privilegien verfügtert, sollten dagegen derartige Einrichtungen er-
bunden werden. Wieder fehlt In dem Briefpaar jeder 1Inwels auf Irajans
Anweisung Plinius, Vereine In selner Proviınz verbieten. Wüsste
InNna  . nicht aus dem Christenbrief Irajans Mandat und das entspre-
chende statthalterliche Edikt des Plinius, könnte INan beides aus dem
Briefwechsel ber die Armenkasse ıIn Amisus ebenso wen1g erschließen
wWwI1Ie 4aus dem Briefpaar ber die Einrichtung eliner Feuerwehr in Nikome-
1en Zugleich bezeugt Irajans Entscheidung eindrucksvoll, welch hohen
Stellenwert das Recht un die Wahrung der Rechtsordnung für den Kal-
ser hatten. Er stellte se1n politisches Interesse, das Vereinswesen
terbinden, 7zurück hinter die Respektierung der Rechte der Stadt Amıisus.

Lässt sich aus der Tatsache, ass weder Plinius och Irajan eine recht-
ich verbindliche Norm bezüglich der Christen erwähnen, eın Argument

die Ex1istenz einer solchen gewınnen, wlegt schwerer die
aus dem Bericht des Plinius erkennbare Sicherheit, mıiı1ıt der die Chris-
tenverfahren handhabte S1ie ze1lgt, ass der Statthalter sehr wohl usste,
ass Christsein eın hinreichender Anklage- und Verurteilungsgrund Walr

und dementsprechend auch den alleinigen Untersuchungsgegenstand 1m
Verfahren darstellte. Dieses se1ln Wiıssen nötıgt dem Schluss, ass Pli-
1US eıne verbindliche Regelung vorgegeben Wäar, ach der Christen hın-
zurichten waren.  92 Die Anfang se1lnNnes Brieftfes Irajan gerichteten
Fragen resultieren nıcht aus einer völligen Unkenntnis des Plinius, SO1I1-
ern S1€ angestofßen durch die Begegnung mMiı1t den ehemaligen
Christen, deren Fall aufgrund der ihm bekannten Vorgaben SalızZ offen-
sichtlich nicht ANSCMECSSEC entscheiden konnte. Auf diese Personen-
STUDDE verwelst Ja unmittelbar die zwelıte Alternativfrage, obh bei Keue
Verzeihung gewährt werde oder ob cs5 nichts nutze, VO Christsein Ab-
standM haben ° Dabei zelgt der Schluss des Brietes, ass Pli=-
1US diesbezüglich sehr wohl eine Vorstellung darüber hatte, WI1Ie I1la  —

sinnvollerweise verfahren sollte. Er stellt Irajan eindrucksvoll und
wahrscheinlich In übertreibender Weise die starke Ausbreitung des
Christentums In selner Provınz VOT ugen, das wI1e eine Seuche Männer
und Ftrauen jeden Alters und Standes ıIn den Städten wI1e auf dem Lande
erfasst habe Zugleich außert die Zuversicht, den welteren Wachstums-
PTOZCSS aufhalten und umkehren können; und DE Irajan ein1ıge
Indizien, die erkennen lassen, ass die Zahl der Christen In selner Provinz
bereits zurückgeht. Diese Entwicklung möchte ET fördern, eshalb wirbt

50 Molthagen, 21975 , 15t; 136, ferner Keresztes, NRW IL, Z 285£; Schillinger-
Häfele, Chiron 1979 385; Gi0vanninı, Cahiers Glotz 1996, 115£, 120; In sehr vorsichtiger
Weise uch Walsh/Gottlieb, Christenfrage, 7

Das 1st In der Forschung immer wieder MmMI1t Recht betont worden. Vgl Bringmann,
19758, 5f; Keresztes, ANRW 11 234 275%; Schillinger-Häfele, Chiron 1979, 384; Vit-

inghoff, Christianus, 336; Walsh/Gottlieb, Christenfrage, 16f; G1i0vanninı, Cahiers Glotz
1996, 117

Plin;, 1 / 9 /
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eindringlich dafür, der Reue Raum geben.”” Juristische Bedenken

standen dem nicht/ennn Plinius hatte Ja bei selnen Erkundigun-
sCch ber die Christen erfahren, ass sS1e nicht, wI1Ie Ina  . ihnen allgemein
nachsagte, Verbrechen begingen, un hatte 1es In seinem Bericht Ja
bereits mitgeteilt. Vom Ende selnes Briefes her erwelst sich die zwelılte Al-
ternativfrage also nicht als Ausdruck einer Ratlosigkeit des Plinius, SONMN-
ern sS1€e ze1gt, ass eine kaiserliche Ermächtigung für erforderlich hielt,

verfahren können, wI1Ie es für sinnvoll und ANSCINESSCH hielt
Diese Beobachtung sollte och einmal VOL der Vorstellung Warnen, die
Hinrichtung VO  - Christen hätte sich aus der eigenmächtigen Entschei-
dung des Plinius der anderer Statthalter VO  - selbst entwickelt.>®

Schwieriger 1St die Alternativfrage, ob das Alter der angeklagten
Christen eine Rolle spielen solle oder nicht, beurteilen. S1ie lässt sich
nicht unmittelbar adus dem Bericht des Plinius ableiten, und auch Irajan
geht In selner ntwort nicht direkt auf sS1€e eın Immerhin folgt A4dUus seiner
Feststellung, angeklagte und überführte Christen sel]len hinzurichten,”
ass das Alter keine Rolle spielen sollte . ° Dagegen hängt die dritte Alter-
nativfrage, ob das Christsein als solches, Wenn es VO Verbrechen frei sel,
oder mıiıt dem Christsein zusammenhängende Verbrechen bestraft WCI-
den sollten, deutlich miıt dem Fall der ehemaligen Christen
und ebenso deutlich jene Erkenntnisse VOTaUs, die Plinius durch sS1e
ber die Christen hatte. Denn Wal 7zwischen Christsein un
dem Ausüben VO  — Verbrechen differenzieren, dann konnte der (5e
danke naheliegen, ehemaligen Christen Straffreiheit gewähren;
stünde dagegen das Christsein für begangene Verbrechen, annn könnten
diese Ja nicht einfach deswegen gegenstandslos werden, weil sich jemand
VO  — seinem Christsein losgesagt hatte. ber die dritte Alternativfrage
scheint MIr ber den Fall der ehemaligen Christen hinausgehend allge-
meılne und grundsätzliche Bedeutung haben > In diesem Zusammen-

Plin., 10, 96, 9f Plinius führt als Indizien für einen Rückgang des Christentums
die zunehmende Pflege der allgemein bekannten Götterkulte und den wieder steigenden
Verkauf des Fleisches VON Opfertieren Er beschlief(ßt selne Ausführungen miıt der Versi-
cherung: Fx quUO facile est opınarı, qUaC turba hominum emendari possıt, S61 SIt paenıtentlae
locus. Er stellt Iso die »Besserung« einer großen Menge VO  — Menschen In Aussicht, WOmIt

ihren Abtall VO Christsein meınt.
Irajan entschied 1Im Sinne des Plinius und legte fest, wWwer verneıne, Christ se1ln, und

dies durch die JTat, ämlich durch eın Opfer für (GOÖötter« (supplicando dis nostr1ıs
beweise, der solle, uch wWenn 1m Blick auf die Vergangenheit verdächtig bleibe, aufgrund
seiner Keue Verzeihung erhalten (ven1am paenıtentia impetret), Plin., C 1 '/ 9 /

Plin., 1 9 9 / G1 deferantur et arguantur, puniendi SUNt
G10vanninı, Cahiers Glotz 1996, 118
S0 Molthagen, 18f£; vgl Sherwin- White, Letters, 696 und Sordi, Christians,

61 Für Vittinghoff, Christianus, WarTr »die weıltere Behandlung der Apostaten« das Haupt-
problem des Plinius uch bei der etzten Doppelfrage, und ausschliefßlich auf die ehemaligen
Christen beziehen S1€e Bringmann, GW 1978, 5£; Schillinger-Häfele, Chiron 1979 384t;
Walsh/Gottlieb, Christenfrage, 16f und G1i0vanninı, Cahiers Glotz 1996 11
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hang 1st nämlich och einmal daran erinnern, ass Plinius das Ergeb-
nN1s der Informationen, die ber die Christen hatte, nicht
einfach dahingehend zusammenfasst, ass die Christen, anders als I1Lall

allgemein vermutete, keine Verbrechen begingen, sondern feststellt: »Ich
fand nichts anderes als einen verschrobenen und ma{filosen Aberglau-
ben.«°9 Es 1st nicht ausgeschlossen, ass ©1 damit Irajan Neues ber
die Christen/ ebenso wWwI1Ie vermutlich seine Mitteilung, die Christen
ehrten bei ihren Zusammenkünften Christus gleichsam als einen Gott«<,
diesen In einer Welise qualifiziert haben dürfte.®! Auf jeden Fall
stellte Plinius In seliner dritten Alternativfrage das VO ihm bisher In den
Christenprozessen geübte Verfahren, Christen allein auf iıhr Bekenntnis
hin verurteilen, der Praxis gegenüber, WIe KRom mıiıt Anhängern frem-
der Kulte vertuhr. Denn Rom schritt fremde Kulte HLU e1n, wenn
ekannt wurde, ass diese ZU Ausüben VO Verbrechen Anlass gaben,®*
und die einzelnen Anhänger bestrafte INan dann nicht ihrer Zuge-
hörigkeit einem Kult, sondern konkreter Vergehen, die indivi-
duell untersucht wurden. Verurteilungen erfolgten also der mi1t e1-
nNe ult zusammenhängenden Verbrechen ® Daher vermag ich die ın
der NEUEREeTEN Forschung vorherrschende Meınung, Plinius habe ın allen
Alternativfragen, also auch In der dritten, jeweils die erstgenannte Mög-
ichkeit favorisiert,°* nicht teilen. [Jass eın Statthalter, der Ja die rund-

Plin., 1 '/ 9 / Fine I:  u entgegengesetzte Auffassung VOoO  - den Erkennt-
nıssen des Plinius vVvertritt Bringmann, GW 1978, Anm.

61 Plin., 1 / 96, ach Auskunft der Ehemaligen pflegten die Christen »STatOo die
nte Iucem convenıre aAaIMECNYUE Christo quası deo dicere Invicem«. [)ass » Plinius
nach uUunNseTieN Wissen der Kömer war der die göttliche Qualität, die Christus iın den
Augen seiliner Anhänger besalfs, erkannt hat« A betont Botermann, Judenedikt, 156

Weitere Ausführungen azu 1M folgenden Kapitel.
[Das ze1ıgt besonders deutlich der Bericht des Lıvıus, 3 / 8-19 über Roms Vorgehen BC-

gCn die Bacchanalien 156 v.Chr. Vgl azu die sehr sorgfältige Analyse VON G10vannını, (
hiers Glotz 1996, &N dessen Ergebnissen ich allerdings nicht In jedem Finzelfall
stimmen kann In einer Rede, die Livius den Konsul Postumius VOT dem Volk halten lässt,
spricht dieser das Bedenken d durch das Einschreiten die Bacchanalien könnten die
Götter beeinträchtigt werden. Der Konsul begegnet dieser Furcht, indem deutlich diffe-
renziert zwischen Götterverehrung und Verbrechen und betont, das staatliche Vorgehen
richte sich NUr die Verbrechen VO  - Menschen: » Wo das Wesen der GOötter (numen
deorum) ZU Vorwand für VerbrechenS!wird, efällt den Menschen Angst, ass
WIT, indem WIT die Freveltaten VON Menschen bestrafen, VO  - dem göttlichen Recht
verletzen, das damit verflochten Ist. Von diesem religiösen Bedenken (religio) befreien uch
unzählige Entscheidungen der Pontifices, Beschlüsse des Senats und schließlich Auskünfte
der Haruspices«, Liv. 3 / 1 / [Dem hier ftormulierten Grundsatz entsprach das konkrete
Vorgehen die Anhänger der Bacchanalien. Fs wurde individuell untersucht, ob s1e
Verbrechen begangen hatten, und TST Wenn das festgestellt wurde, erfolgte die Hinrich-
t(ung, Liv. 3 / 1 / 3f

S0 oft Verwels autf Freudenberger, Verhalten, Bringmann, GW 1978 6/
Schillinger-Häfele, Chiron 1979, 387{; Vittinghoff, Christianus, 338:; Walsh/Gottlieb,
Christenfrage, 13£, 1 O G10vannını, Cahiers Glotz 1996, IL/; Reichert, ZN 2002, 237
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satze römischen Rechts un: die Traditionen römischen Umgangs mi1t trem-
den Kulten kannte, gegenüber der christlichen superst1t10 eın völlig anders-
artıges Verfahren empfohlen haben ollte, lässt sich aus der negatıven Me1I1-
Nung des Plinius ber die Christen nıicht hinreichend begründen.® Von der
Sache her erscheint MIr vielmehr naheliegend, ass Plinius mıiıt selner drit-
ten Doppelfrage die Konsequenzen aus der Einsicht ZO8, dass die Christen
ZWaT eine verschrobene und mafslose, aber ıIn strafrechtlicher Hinsicht
harmlose religiöse SekteJ und ass VO  >} daher die bisher INn den
Christenprozessen gehandhabte Verfahrensweise grundsätzlich problema-
tisierte.  66 Irajan ahm allerdings diesen Ansto(fAs nicht auf Vielmehr bestä-
tıgte ıIn seliner Antwort Plinius grundsätzlich das bisherige Verfahren,
Christen allein aufgrund ihres Bekenntnisses hinzurichten, und gab dazu

6/ein1ıge moditfizierende und ergänzende Anweisungen.
Von den Einsichten her, die Plinius durch die Begegnung miı1t den ehe-

maligen Christen hatte, lässt sich schliefßlich auch die Unsi-
cherheit verstehen, die 1m Anschluss selinen Bericht ber die Hın-
richtung geständiger Christen andeutet und die In dem 1Inwels auf ihre
In jedem Fall strafwürdige Hartnäckigkeit und unbeugsame Starrköpfig-
eıt Zu Ausdruck kommt.®® Als Plinius selnen Brieft Irajan schrieb,
hatte Al Ja Neues ber die Christen gelernt, Was ihre Hinrichtung SC-
INnessen den Normen römischen Rechts als zumindest fragwürdig
erscheinen lassen IMUSSTeEe Dennoch möchte sich der VO  a ihm
verhängten Todesurteile nicht sonderlich beunruhigen und fügt eshalbh
eine »In durchaus unjuristischer, vielmehr rhetorisch geprägter Sprache«
gehaltene nachträgliche Rechtfertigung hinzu.  69

63 Dieser Gesichtspunkt 1st für das Urteil VON Walsh/Gottlieb, Christenfrage, 13 und
Gi0o0vannin]ı, Cahiers Glotz 1996, r ma{ geblich, Plinius habe ıne Bestrafung der hris-
ten als solcher intendiert.

Auch G10vannını, Cahiers Glotz 1996, 117 merkt d ass die Einsichten, die
Plinius über die Christen hatte, eigentlich eın Anlass hätten se1ln können der
S mussen, die Hinrichtung VO  - Christen allein Nn ihres Christseins grundsätzlich
iın Frage stellen. och seiner Meıinung nach tat Plinius das gerade nicht.

Plin., C 1 / Es sollte nicht nach Christen gefahndet, sondern I11UT auf persönlich
vorgebrachte Anklagen reaglert werden. Anonyme Anzeigen sollten grundsätzlich nicht
berücksichtigt werden, WIe uch immer der Verbrechensvorwur: autete. Überführte Chris-
ten sollten hingerichtet werden. Wer ber‘kein Christ se1ın, und das durch eın
Opfer für die (JOtter Beweis stellte, sollte Verzeihung erhalten. Zur Interpretation
des Trajanreskriptes als Ablehnung einer Neuregelung vgl Molthagen, 1 / 136f£; fer-
NeT Schillinger-Häfele, Chiron 1979 390

Plin., 1 / 9 g 3I vgl ben Anm
Freudenberger, Verhalten, 107



»Cognitionibus de Christianis interfui FHLUTILYQ UUTIL« m77

Bezeugt der Christenbrief des Plinius, ass 1m frühen zwelten ahrhun-
ert n.Chr. römischen Statthaltern rechtlich verbindlich vorgegeben WAaIl,
ass S1e angeklagte und geständige Christen hinzurichten hatten, ann
stellt sich notwendig die rage, Walllı, wI1e un aus welchen Gründen das
Christsein ın solcher Weise strafhbar geworden WAäT. Leider gibt die bisher
ZUT Verfügung stehende Überlieferung arüber keine direkten Aus-
künfte, ass jeder Versuch, eine Lösung anzubieten, notwendigerweise
hypothetischen Charakter haben muss/’9 und aum frei leiben annn VO

problematischen ügen Wie die bisherigen Ausführungen gezelgt ha-
en, 1sSt ach meılner Überzeugung die ntwort nicht In einem Hy *
ILLE  — Prozess suchen,/* sondern ın einem oder mehreren Akten der
Rechtssetzung. Drei unterschiedliche Vorstellungen sind azu In der [)is-
kussion der etzten Jahrzehnte entwickelt worden.”? Sordi hat
Berufung auf eine Außerung Tertullians’® ANSCHOMUINECNOH, das Christen-
tum sSe1 In der Keglerungszeılt des Tiberius durch Senatsbeschluss el-
NneTr superstit10 illicita erklärt worden. Der Kailiser aber, der dem Senat
vergeblich vorgeschlagen habe, Christus als einen (Otft anzuerkennen,
habe durch se1in Veto Anklagen Christen verhindert. Dabei sSe1
geblieben, bis Nero 1mM Zusammenhang mıiıt dem allgemeinen Wandel In
seinem Regierungsstil Ende 62/Anfang n.Chr. entschieden habe, den
Anklagen superst1t10 illicita freien Kaum geben. Das markiere
den Beginn der offenen Verfolgung VO  — Christen 1mM römischen Reich. *

Glovannını hat eın Verbot der Christen auf einen Senatsbeschluss
des Jahres n.Chr. zurückgeführt und diesen 1mM Zusammenhang miı1t
dem Brand KRoms Nero Damals selen die Christen als
Brandstifter denunziert worden. Der Verdacht sSEe1 auf die kleine und
bedeutende Gruppe gefallen, weil ihre Praktiken und Kıten für Aufßen-
stehende beunruhigende Ahnlichkeiten miı1t den Bacchanalien aufgewie-
sen hätten; und aufßerdem hätten sich die Christen wohl auch selhbst
durch ihre erfreuten Reaktionen auf den Brand Roms verdächtig g..

Das 1st miıt Recht In der HECUEGETEN Diskussion VO  . verschiedenster Seite betont worden,
vgl Schillinger-Häfele, Chiron 19/9, 389; Giovanninı, Kev Et Aug 1984, 1 / Walsh/Gott-
lieb, Christenfrage, 4£; Robinson, Z 1995, 309 Molthagen, Hıstoria 1995, 455£; Boter-
MAann, Judenedikt, 1582

/ Vgl ben Anm
72 Schillinger-Häfele, Chiron 1979 macht VO  - ihrer Fragestellung her verständlicher-

welse keinen Versuch, das VO  S ihr ebenfalls ANSCHOMIMECNE Christenverbot SCHAaAUCI e1n-
zuordnen. Nur Rande emerkt s1e 388 Anm 1 / die Christen selen wahrscheinlich Vel-

boten worden, weil Rom davon überzeugt geWweEesCNHN sel, ass die Ausübung ihrer Religion
mi1t Verbrechen verbunden SCWESCH se1l

/3 Apol. 5I
Sordi, Christians, 17f£ und 29232 Für grundlegende FEinwände insbesondere

eın grofses Vertrauen ıIn die historische Zuverlässigkeit VO  - Angaben, die spatere kirch-
liche Autoren über das Verhalten römischer Institutionen wI1e Kaiser und Senat In der
Frühzeit machen, vgl meıline Besprechung ın Gnomon (19858), 245-249, hier. 246
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macht ”> Jedentfalls selen S1€e aufgrund der Denunzlationen verhaftet und
als Brandstifter abgeurteilt worden. Gilovannını geht davon aus, ass die
Christen In regelrechten Brandstifterprozessen, die allerdings In einem
Klima VO ngst, Wult und Verdächtigungen VO  — den Behörden nicht
sonderlich korrekt hätten geführt werden können, azu erpresst worden
selen, das Verbrechen der Brandstiftung einzugestehen; er selen s1e
als überführte Brandstifter ZU Tode verurteilt worden. Danach habe der
Senat ein allgemeines Christenverbot beschlossen, das die Konsuln des
Jahres durch ein Edikt In Italien publiziert hätten. Statthalter senato-
rischer Provınzen hätten den Inhalt des Senatsbeschlusses In ihre Edikte
aufgenommen und den Bewohnern ihrer Provınzen mitgeteilt, und das-
selbe hätten vielleicht miı1ıt ausdrücklicher Zustimmung des Princeps
auch die Statthalter kaiserlicher Provınzen S0 sSe1 der Senatsbe-
schluss des Jahres durch statthalterliche Edikte 1mM galzZzeh Reich be-
kannt geworden und habe his Z Galeriusedikt VO  - 311 n.Chr. die
Grundlage für die Christenverfolgungen gebildet.”® Für G10vannını stellt
das Vorgehen die Christen n.Chr eıne SgCHNAUEC Parallele vVAHR

Einschreiten Koms die Bacchanalien 156 vChr dar// Charakteris-
tisch selen jeweils Zzwel Phasen SCWESCNH. In einer ersten selen, nachdem
Verbrechensvorwürtfe die jeweilige Religionsgemeinschaft laut SC-
worden selen, kriminelle Vergehen bei den Anhängern individuell 1I-
sucht und die Schuldigen ach dem geltenden Strafrecht verurteilt WOI-

en; ıIn einer zweıten Phase se1 ann durch Senatsbeschluss die religiöse
Vereinigung als solche verboten worden, ass nunmehr die Zugehö-
rigkeit ihr Grund der Bestrafung geworden se1l

In anderer Weise habe ich mich dafür ausgesprochen, eiInNe Wurzel der
Christenprozesse ıIn Neros Vorgehen ach dem Brand Koms sehen.
Anders als (s10vannını halte ich der Angabe des Tacıtus fest, ass
Nero, den Verdacht der Brandstiftung VO  — sich abzulenken, die
Christen als Schuldige vorgeschoben habe /® Ferner deute ich die Darstel-

[ )ie etztere Vorstellung hat G100annını In Kev. Et Aug 1984, 15-18 entwickelt.
Seine Ausführungen tutzen sich auf scharfsinnige Überlegungen und verlassen nıe den
Bereich des Möglichen, haben ber keinen Anhaltspunkt ıIn den Quellen und Jeiben daher
notwendig spekulativ und unbeweisbar In Cahiers Glotz 1996, 124 hält Gilovannını seine
Vermutung weiterhin aufrecht, betont aber, dass die Hypothese weder notwendig noch hin-
reichen se1 ZU Verständnis der Vorgänge des Jahres

G10vannını, Kev. Et Aug 1984, 15-22, moditfiziert und fortgeführt ıIn Cahiers Glotz
1996, 121-129

Es 1st bezeugt durch den Bericht des Livius, 3 / 819 und das inschriftlich erhaltene
sSeNatus consultum de Bacchanalibus, C: 12 581/Dessau, ILS

13C.,, ALl 1 / 44/ bezeugt für das ahr n.Chr. eın übles Gerücht, der Brand se1
(vom Kalser) betohlen worden (infamia, quın 1Uussum incendium crederetur). Dann fährt
fort: Ergo abolendo rumor1 Nero subdidit 1COS et quaes1t1ssım1s poen1s affecit, qUOS pCI fla-
gıtla INVISOS vulgus Christianos appellabat. Gi0vanninı, Rev. Et Aug 1984, schreibt
den Verdacht, Nero se1l für den Brand Koms verantwortlich, dem senatorischen Milieu
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lung des Tacıtus, Nero habe die Christen als Schuldige hingestellt und
mi1t den ausgesuchtesten Strafen belegt, dahingehend, ass Nero auf
Schauprozesse, ın denen der Vorwurf der Brandstiftung »nachgewiesen«
wurde, verzichtete und vielmehr die Christen der Offentlichkeit als ber-
führte Schuldige prasentierte, S1€e verhaften und In der für Brandstifter
üblichen TaUsSamen Weise hinrichten ieß Daraus habe ich eine eNtsSpre-
chende Anweisung Neros die stadtrömischen Behörden”” abgeleitet,
Christen ergreifen und hinzurichten, Was ıIn der Sache WIe
eıne Kriminalisierung der Christen bedeutete. Allerdings Wal S1€e nicht
ablösbar VO  — der Situation ach dem Brand Roms und blieb ıIn ihrer Wir-
kung örtlich und zeitlich begrenzt.“”

1ıne zweıite Wurzel der Christenprozesse habe ich angesichts der Jlatsa-
che, ass der Petrusbrief sowohl vielfältige Diffamierungen und Diskri-
mınlıerungen der christlichen Minderheit durch die Gesellschaft als auch
»plinianische « Christenprozesse bezeugt, miıt der Zeıt Domitians verbun-
den  81 Ic habe die Vermutung begründet, dieser Kalser habe angesichts
zunehmender Konflikte zwischen Christen und Nichtchristen 1mM gesell-
schaftlichen Alltag die situationsbezogene Anwelsung Neros AdUus dem
ahr n.Chr. angeknüpft und seilinerselts die Kriminalisierung der Chris-
ten auf das römische Reich ausgeweltet, eine Lösung schaf-
fen für die vieltältigen Unruhen, die sich der Existenz der christlichen
Minderheit ıIn der Gesellschaft immer wieder entzündeten.®  2 Die rechtli-
che Form habe ich als eine Verwaltungsanordnung bestimmt und Se-
schlagen, eın Mandat denken, das den Statthaltern der Provinzen

und datiert ih: In die eıt nach dem Tod des alsers. Durch einen Vergleich mıiıt anderen
großen Städtebränden versucht wahrscheinlich machen, ass der Verdacht der Menge
sich regelmäfßsig wenıger die Herrschenden, als vielmehr tatsächliche der Vel-

hiers Glotz 1996,
meintliche Feinde der bestehenden Ordnung richtete, 9-12; wieder aufgenommen In Cia2

Ich habe den praefectus urbi und die seinem OomMMAaNdO stehenden cohortes
urbanae gedacht, 138 Anm und Historia 1995; 454 och könnten vielleicht her
noch der praefectus vigilum und die vigiles die Adressaten der kaiserlichen Anordnung g..

seIn. Vgl dazu Gi0ovanninı, Kev. Et Aug 1984, und Cahiers Glotz 1996, 124
Molthagen, 21-26, 137£€. und wieder Historia 1995 453%

81 Reichert, ZNW 2002, 748$ mit Anm. und wendet sich ıne Datierung VO  —
1 Petr und Johannes-Apokalypse 1ın das spate Jahrhundert n.Chr. und fragt, ob »sich diese
Schriften nicht auch, vielleicht besser verständlich machen lassen] VOT dem Hinter-
grund der durch Plinius und Irajan geschaffenen Situation«. Dem damit festgestellten
Sachzusammenhang ist voll zuzustimmen (vgl. dazu für Apk uch Molthagen, Warnung
VOT Integration. Die Christen und Rom 1m Spiegel der Johannes-Apokalypse, ıIn Ehr-
arı  T M GünthersWiderstand Anpassung Integration. Iie griechische Staa-
enwelt und Rom Deininger, 2002, 265-250). och da ich, anders als Reichert, Chris-
tenprozesse nicht TST mMi1t den Verfahren, über die Plinius berichtet, beginnen lassen kann,
1st VO  - der vorausgesetzten Situation her ine Datierung VONn 1 Petr und Apk in die eılt Do-
miıtlans gerade nicht verwehrt. Im Blick auf die Diskussion innerhalb der Neutestamentli-
chen Wissenschaft stellt Reichert, ZNW 2002, 249 Anm mıiıt Recht fest, dass für den
1Petr gegenwartıg 1U selten ıne Spätdatierung Irajan ANSCHOINUIN! wird

S52 Molthagen, Historia 1995, vgl bes 451-4558
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erteilt wurde und Eingang and ın die Mandatensammlung für Statthal-
ter, für senatorische Provınzen vielleicht vermittelt durch den Senat.
Schliefßlich habe ich als einen Aspekt, der für das Verständnis des Chris-
tenverbots wichtig 1st, betont, ass sowohl für die Zeit Neros als für das
spate Jahrhundert n.Chr. und arüber hinaus die Christen VO  3 allen, die
s1e nıcht SCHAUCI kannten, und azu gehörte insbesondere die politische
Führungselite Koms, die die Herrschaftsaufgaben 1m Reich wahrnahm,
nicht als eiıne religiöse, sondern als eıne politische Grupplerung aNSCSC-
hen wurden, nämlich ihrem Namen »Christiani« entsprechend als die p _
litische Anhängerschaft eines Mannes NnamnenNns Christus.®

Da alle Versuche, die rechtlichen Grundlagen der VO  — Plinius bezeug-
ten Christenprozesse gCHNAUCI bestimmen, angesichts der Quellenlage
hypothetisch leiben mussen, ISt Cc5 für eine Beurteilung der verschiede-
Nne  - ZA15 Diskussion gestellten Lösungsvorschläge wichtig, die allgemei-
NnenNn Verhältnissse 1m römischen Reich der frühen Kaiserzeıit beden-
en, In die auch die Christenprozesse einzuordnen sind Es I1st Ja VO

vornherein wen1g wahrscheinlich, ass Rom die Christen, die 1mM ahr-
undert n.Chr eine wınzıge und bis In das Jahrhundert hinein eline
sehr kleine Minderheit In der Gesellschaft darstellten, miı1t besonderer

83 Molthagen, 3()-33 Gegen ıne solche Deutung hat sich Bringmann, GW
1978, ausgesprochen. Miıt Recht verwelst auf Außerungen VO  = Juristen aus der 7zweılten
Hältfte des ahrhunderts und der ersten Hältte des Jahrhunderts n.Chr., ass Juristen-
schulen 1mM frühen Prinzıpat In ähnlicher Weise als ('asslanı und Proculiani benannt WUT-

den; Pompon1us Dig R  /  p vgl Paulus Dig 3976353 Doch fragt sich, wıe verbreitet eın
solcher Sprachgebrauch 1m Jahrhundert n.Chr. WarTr und ob für jemanden, der die Christi-
anı nicht kannte und diese Bezeichnung hörte, der Gedanke ıne Juristenschule näher
lag als ıne politische Anhängerschaft. Für einen Ciceronlanus, den Bringmann ebenftalls
anführt, nın keinen Beleg, und dürfte schwer allen, diese Bezeichnung für das
Jahrhundert n.Chr. nachzuweisen. Auch Vittinghoff, Christianus, 33() hält fest, ass
Wortbildungen A4USs einem Eigennamen und der Endung -1aNus die sprachliche OTMmM dar-
stellen, »IN der 1Im Lateinischen ıne politische Parteigrupplerung (Caesarlanı, Antoniıinlanı,
Herodiani u.a.) ausgedrückt wurde«. Dementsprechend WarTr für ihn »»Christianus SUI11<

se1lt neronischer elt eın latent politisches Delikt« und bezeichnet der Name Christi-
anı »(politische »Parteiganger<«, ‚Anhänger« des Christus« Das galt nach Vittinghoff
für die Christen als Anhänger eiınes religiösen Aberglaubens, der durch die Person selines
Stifters als eines hingerichteten politischen Aufrührers und durch das gemeinschaftsfeind-
liche Verhalten seliner Anhänger diskreditiert WAaLrT. (Vgl seline Zusammenfassung

Einen u Überblick über die politische Interpretation der Bezeichnung »Christiani«
In der Forschung bietet Botermann, Judenedikt, 1474157 [Die VO  > ihr 1741176 enttfaltete
Vorstellung VO Aufkommen des Christennamens annn ich allerdings nıcht teilen, weil ich
einerselts die Notiz Apg 11,26 anders beurteile und andererseits den historischen Wert der
1ın Apg 7126 gegebenen Darstellung VO  S der Gefangennahme des Paulus und dem Prozess

ihn sehr viel geringer veranschlage. Insbesondere die Szene Apg ig  a!  ; (Rede
des Paulus VOT Herodes Agrıppa I1) i1st aum auf äaltere Überlieferung zurückzuführen, SOI1-

dern dürfte wesentlich VO Verftfasser der Apostelgeschichte gestaltet worden sSeIN. Vgl
Molthagen, Rom als (Garant des Rechts und als apokalyptisches Ungeheuer. Christliche
Antworten auf Anfeindungen durch Staat und Gesellschaft 1m spaten Jahrhundert
n.Chr.. 1n Brandt/Ps. Fiddes/]J. Molthagen Hgg.) Gemeinschaft Evangelium.
Popkes, 1996, 12/-142, hier: 133-136
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Aufmerksamkeit edacht oder Sal In einzigartıger Weise behandelt
hätte.“* Das gilt mehr, als das Christentum erst se1lt der Miıtte des

Jahrhunderts allmählich den Gebildeten inhaltlich g_.
bekannt wurde und wohl erst die Wende VO ZU ahr-

undert n.Chr vereinzelt Eiıngang and 1ın die höchsten gesellschaftlichen
KreIlise, deren Angehörige für römische Politik und Reichsverwaltung
ständig wWarTen

Angesichts der geringen Bedeutung, die die Christen 1mM und frühen
Jahrhundert für das Leben 1m römischen Reich hatten, verbietet sich

jeder Gedanke, Furcht VOLIL ihnen habe dazu geführt, ass römische Behör-
den sS1e hinrichten ließen ®® Dieses Urteil gilt nicht LU ıIn quantıtatıver,
sondern auch In qualitativer Hinsicht. Z7war 1st besonders ın der theologi-
schen Forschung die Meınung weIlit verbreitet, ass Kom das Christentum
als eıne Bedrohung wahrgenommen habe,®/ doch Jässt sich eın grundsätz-
licher Konflikt ZU römischen Reich und seinen Ordnungen weder 4dUus

der integratıven Kraft ableiten, die die christlichen Gemeinden In sozialer
Hinsicht entfalteten,®® och daraus, dass das sich ausbreitende Christen-

Dass nıicht die mächtige Kirche die Wende VOoO ZU Jahrhundert m.Chr,, SOM-

ern die sehr geringe Rolle, die Christen 1im und frühen Jahrhundert allgemein und uch
onkret ın der Provınz Pontus-Bithynien spielten, als Horizont berücksichtigen ist, WEellll

darum geht, die Christenprozesse verstehen, hat mıiıt Recht G10vannınNı, Cahiers Glotz
1996, 1713 betont. Finen guten ersten Findruck VOonNn der uantıtatıven Ausbreitung des
Christentums 1mM römischen Reich und VON den T  n TeNzen uUuNnseTeT Kenntnisse gibt
Dassmann, Kirchengeschichte Ausbreitung, Leben und Lehre der Kirche in den ersten TEL
Jahrhunderten, ferner e1m, Geschichte der römischen Kaiserzeit.
(Oldenbourg Grundriss der Geschichte 3) >2003, 350f mi1t der dort notlerten ] _ ıteratur.

Zur intellektuellen Auseinandersetzung mı1t dem Christentum vgl Wilken, Die
frühen Christen. Wie die Kömer s1e sahen, 1986 (engl /Zum Eindringen des Chris-
tentums ın den rdo senatorıus und rdo vgl Eck, Das Eindringen des Chris-
tentums 1ın den Senatorenstand bis Konstantın dem Gro(kßsen, In Chiron (19/71) 3871
406, und ders., Christen 1m Ööheren Reichsdienst 1m zweıiten und dritten Jahrhundert? ıIn
Chiron (1979)

Darüber herrscht Althistorikern weitgehend ONnsens. Vgl Sherwin-White,
Letters, /74; G10vannını, Kev. Et Aug 1984, 14t; Walsh/Gottlieb, Christenfrage, (1m
Blick auf das Urteil des Plinius).

Von althistorischer Seite hat kürzlich Flach, Hıstoria 1999, 4672 den eigentlichen Hın-
tergrund für die Abneigung, miıt der die Bevölkerung wWwIe die Behörden den Christen be-
eten, ıIn dem Gegensatz 7zwischen der vertallenden heidnischen Gläubigkeit und der
Radikalität christlicher Ethik und christlichen Erlösungsglaubens ausgemacht. FEr meılint:
»]e stärker sich die römische Oberschicht dem aufklärerischen Zeitgelst öffnete, desto
fremdartiger, Ja unheimlicher mMusste ihnen Cll€ strenge Gläubigkeit der Christen vorkom-

/war sieht uch CL, ass die me1lsten Heiden nicht 1in die Geheimnisse der Lehre
Christi eindrangen, doch spurten s1e, wI1e Sagt, sehr wohl, »dass seine Welt sich mi1t ihrer
schlecht vertrug.«

S0 Lührmann, die Beurteilung des frühen Christentums durch
die Römer, 1ın Theologische Zeitschrift 193-213 Er sagt 1m Blick auf die Chris-
ten » Für römische Wahrnehmung konstituiert sich Iso innerhalb des Römischen Reiches
ıne NEUEC, TST nach der Konsolidierung dieses Reiches entstandene soziale Größe miıt dem-
selben integratıven Anspruch wI1e das Römische Reich selber, und dies verstanden die Ver-



132 oachim Molthagen
tu angeblich »eın für die Stabilität des Reiches wesentliches Element,
die alte, gemeınsame Götterreligion, untergraben« drohte. ® Wohl
lässt sich 1mM Blick auf die reichsweiten Verfolgungen selt dem Opfteredikt
des Decius In der Mitte des Jahrhunderts n.Chr./ass »die Weige-
rung der Christen, dem den Staat und die gesellschaftliche Ordnung
tragenden ult teilzunehmen, als Angriff auf die Fundamente des Rei-
ches und der Gesellschaft verstanden« wurde.?% Bis dahin jedoch gab es 1mM
römischen Reich für die breite Bevölkerung keinen staatlichen wang ZUT
Kultteilnahme *! Wenn Plinius und Irajan 1m Rahmen VOoO Christenpro-
Zessen torderten, eın Opter darzubringen, annn Ja gerade nicht VO  - den
geständigen Christen, s1e ZUT religiösen Loyalität zurückzuführen,
sondern VO denen, die verneılnt hatten, Christen se1ln, die Richtig-elıt dieser Aussage überprüfen.”“ Die Pflege der Beziehungen den
(GGöttern 1m Namen der Gemeinschaft oblag den Priestern und den politi-
schen Beamten auf okaler WIe auf Reichsebene. Wie weılt die einzelne
Privatperson den vielfältigen Formen der Götterverehrung teilnahm,
Wal In ihr Belieben gestellt. Allenfalls fühlte Inan sich ıIn seinem Verhal-
ten gesellschaftlichen Gepflogenheiten und Normen verpflichtet.

Statt In einer prinzipiellen Gegnerschaft des römischen Staates ZU
christlichen Glauben oder Gemeindeleben, die sich nicht erwelsen lässt,”

treter dieses Staates als Bedrohung.« Ahnliche Gedanken klingen 1mM Galeriusedikt VOoNn 371
n.Chr. (Lact., MOr PCIS 43,2) Sie ürften für die grofße Christenverfolgung der
diocletianischen Tetrarchie iıne Rolle gespielt haben, lassen sich jedoch nicht mi1t den In der
Frühzeit des Christentums aufgekommenen und nach OTM und Inhalt völlig andersartigen
Christenprozessen verbinden.

Reichert, ZN 2002, 239 vgl uch schon Reichert, iıne urchristliche praeparatıo
ad martyrıum. Studien ZUT Komposition, Traditionsgeschichte und Theologie des Petrus-
briefes, 1989, 8/-91

Feldmeier, Die Christen als Fremde. Die Metapher der Fremde 1ın der antiıken Welt,
1M Urchristentum und 1m Petrusbrief, 1992, 116 In diesem Sinne bestimmt 3134127
die Ursachen des Konfliktes der Christen mıiıt Staat und Gesellschaft 1mM römischen Reich
Vgl dazu meıline Besprechung 1n Gnomon (1995) /01-705, hier 703$£.

971 Sherwin-White, Letters, 776 und /83 (1ım Blick auf die Provinzbevölkerung); Nes-
selhauf, Der Ursprung des Problems »Staat und Kirche«. (Konstanzer Universitätsreden
14), 19/75, 1M; Bringmann, GW 1978, 3/ Keresztes, NRW IL, Z 283 Dagegen sprichtLührmann, ThZ 1986, 19/ VO  ; einem VO  - jedem Einwohner des Reiches verlangendenOpfter. Für diese uch bei Theologen und ZU eil bei Althistorikern anzutreffende
Vorstellung gibt allerdings keinen Beleg.

y S50 miıt Recht Bringmann, GW 1978, 3/ Vittinghoff, Christianus, 339f und G10van-
NıNı, Cahiers Glotz 1996, 116 uch Sherwin- White, Letters, 700$ hat die Funktion des Op-fers ın diesem Sinne gewürdigt. Dazu steht allerdings In einer m_.E nicht ausgleichbaren
Spannung seiline Deutung des In den Christenprozessen angewandten Verfahrens, das als
ıne Aufforderung des Statthalters interpretiert, sich Von einem unerwünschten ult los-
ZUSagcCN (699, vgl /87) AÄAhnlich schwer vereinbar erscheint mMI1r der Testcharakter des Up-fers, VO  - dem uch Reichert, ZN 2002, 2729 und 239 Anm spricht, mi1t ihrer Auffas-
SUNg, Plinius habe das Christentum deswegen zurückdrängen wollen, weil den »Zertall
traditioneller Religions- und Kultausübung« verursachte, 230

Vgl dazu Nesselhauf, Staat und Kirche, 7 0
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hat die althistorische Forschung die Probleme, die sich der Existenz der
Christen römischen Reich entzündeten und die schließlich dazu führ-
ten, ass Christenprozesse möglich wurden, zunehmend mehr der (ze
sellschaft onkret Alltagsleben der Städte, denen es

christliche Gemeinden gab Hier entschied s sich WIe Vittinghoff be-
sonders eindrucksvoll herausgearbeitet hat ohb ein £riedliches Zusam-
menleben möglich Waäl. » Wenn die städtische Gesellschaft das bewusste
Anderssein der christlichen Minderheit ihren oft provokatorisch wirken-
den Rückzug dus der politisch religiösen Gemeinschaft hinnahm der
eTe Friede also durch die ‚ Sonderlinge« nicht gefährdet WarT estand
eın Anlass den der Ferne residierenden Statthalter hineinzuzie-
hen und eine Anklage einzelne Christen einzubringen «  95 Zustim-
INUuNgs verdient auch Vittinghoffs Gesamteinschätzung » Viele Stadtge-
meinden offensichtlich bereit und der Lage, sich MmMI1t ihren Au-
Kenseitern arrTangieceIch und diese mi1t ihnen K  26 ber natürlich gab es

sporadisch einzelne Konflikte, WIe für die Frühzeit die Apostelgeschichte
durch einzelne Beispiele bezeugt” und wWIe gesteıgerter Weise für das

Jahrhundert Chr der Petrusbriet erkennen lässt.98 Ic habe
vorgeschlagen, i der allgemeinen Kriminalisierung der Christen, die ich
MI1t [Domitian verbinde, CHI6E Reaktion auf solche Probleme sehen,??
ndi sehr ähnlicher Weise hatte bereits Bringmann Irajans Regelun-
gCh für Christenprozesse als Ausdruck sSe1IiNeEeSs Interesses Frieden der
Gesellschaft und uhe den Provınzen beurteilt 100 Das Problem für
das die Christenprozesse eine Lösung ermöglichen sollten nämlich ass
sich rger ber die christliche Minderheit wieder einzelnen lo-
kalen Unruhen entlud betraf zunächst die Gesellschaft ber die Lösung,
Christsein Strafe stellen, ergab sich nicht VO  — selbst Dafür be-
durfte es5 rechtlich wirksamen Entscheidung durch dafür kompe-

Instiıtutionen des römischen Staates.
E1ın allgemeiner Aspekt, der für das Verständnis der Christen-

berücksichtigen IST, betrifft die große Bedeutung rechtlicher
Normen für Roms Herrschaft und die Verwaltungspraxis Reich Tref-
end hat Vittinghoff festgestellt » Es 1STt unbestritten ass der römische
Staat der Kaiserzeit C6 hohe Rechtskultur entwickelte und rechtliche
Normen weitgehend das öffentliche Leben bestimmten K  101 Natürlich

Vgl Nesselhauf Hadrians Reskript Minicius Fundanus, Hermes 104
(1976) 348 361 hier 349$ Bringmann, GW 1978 10$f Vittinghoff Christianus, BT Da
375 Walsh/Gottlieb Christenfrage, Flach Hıstoria 1999 451#

Vittinghoff Christianus, 3723

Vgl azu Molthagen, Historia 1991
Molthagen Hıstor1i1a 1995
Aal) 455$

100 Bringmann, GW 1978 7$*
101 Vittinghoff Christianus, 3725
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ware es eın Anachronismus, heutige Vorstellungen VO  - einem Rechts-

als Ma{sstabh anzulegen,102 und In der JTat gibt es viele Beispiele für
unrechtmälßsiges und willkürliches Verhalten der kKepräsentanten Roms
ıIn den Provinzen, WOSCHCH sich die Betroffenen 1Ur unzureichend weh-
TE  3 konnten; ihre Anklagen lieben oft ohne Ertolg Dennoch bleibt es
aufs Ganze gesehen richtig, ass der römische Staat eın Staat des Rechts
WAarT, ın dem die Reichsbevölkerung und insbesondere die römischen Bür-
SCI nicht vertolgt un verurteilt wurden außer ach einer ernsthaften
Untersuchung und der Feststellung eines wirklich vorliegenden Verbre-
chens.! Gerade der Briefwechsel zwischen Plinius und Irajan ze1ıgt e1IN-
drucksvoll, wI1Ie sorgtältig der Statthalter selne Autgaben 1mM Bereich der
Rechtsprechung wahrnahm, wWI1Ie differenziert der Kaiser urteilte und wWwI1Ie
sehr sich das jeweils gegebene Recht hielt, selbst WenNnn seine politi-

105schen Absichten ıIn eiıine andere Richtung wlesen.
DIie hohe Rechtskultur des römischen Kaiserreiches lässt manche Deu-

tungsversuche der Christenprozesse als problematisch erscheinen.  106 Das
gilt für die VO  _ Flach vertretene Auffassung, die römischen Behörden
hätten vieltfach, INn den Provinzen uhe und Ordnung wahren, der
Wut der enge freien Lauf gelassen und der christlichen Minderheit den
Rechtsschutz VersagTt, den die heidnischen Reichsbewohner genossen.“  07
Er spricht VO der » Willkür‚ mı1ıt der Statthalter ihre Rechtsprechungsge-
walt azu missbrauchten, die Opter VO  - Ausschreitungen als Unru-
hestifter dem Volkszorn opfern.«  108 Irajan habe ZWaT die statthalterli-
che Willkür eingeschränkt, aber durch se1in Reskript »die strafrechtliche
Verfolgung schuldloser Christen LLUTr erschwerrt, nicht unterbunden.« Er
habe ihnen »noch immer die strafrechtliche Gleichstellung mı1t den He1-
den« versagt, da weiterhin »Christen, die sich, ohne jemals eın Verbre-
chen begangen haben, freimütig ihrem Glauben bekannten, VO  —
Amts hingerichtet werden« konnten .19  9 Ahnlich problematisch

102 In diesem Sinne Ist Bringmann, GW 1978, zuzustimmen, wenn Sagt: » Das
römische Reich WarTr kein ‚Rechtsstaat« 1m modernen Wortsinn, In dem der Satz gegolten
hätte: nulla O  T: sıne lege‚ « Letzteres betont uch Flach, Historia 1999, 450f. och folgt
daraus nicht, dass die Statthalter willkürlich hätten entscheiden können. Vielmehr hatten
s1e, bevor S1e Hinrichtungen vollstrecken ließen, gerichtliche Untersuchungen durchzufüh-
ICN und rechtlich begründete Urteile tällen. Vgl Gi0vannini, Cahiers lotz 1996, 114

103 Vgl den kurzen Überblick über die Realität der römischen Reichsverwaltung bei
Jacques/]. Scheid, Kom und das Reich In der Hohen Kaiserzeit v.Chr.-260 n Chr, Bd
DDie Struktur des Reiches, 1998, (frz *1990)

GiL0vannini, Kev Et Aug 1984,
105 Vgl die In Anm angeführten Beispiele und Irajans Entscheidung bezüglich der

Armenkasse VO  - Amisus, Anm
106 IDie hier angesprochenen Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere, ber nicht aus-

schliefslich, WennlnN ıne Plinius und Irajan vorgegebene Rechtsgrundlage für Christenpro-
bestritten wird

107 Flach, Historia 1999
108 A.a.OQ., 450
109 Aa.Q.; 447%*
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erscheint MI1r auch die VO Walsh und Gottlieb angebotene Vorstel-
lung: » Die römischen Behörden konnten andeln, auch Wenn S1€e In Un-
kenntnis ber eine Sache Da genügte einem Statthalter
schon das blofße Wıssen, ass irgendwann einmal ın der Vergangenheit

nte  men worden War oder gegenwärt1ıg praktiziert wurde
(konkret: des Christ-Seins Beschuldigte und Überführte mMI1t dem Tode
bestraft werden), selbst Anzeıgen berücksichtigen und Urteile
sprechen.«*'° Ebenso wI1e Flach betonen auch Walsh und Gottlieb die Dif-
terenz 7zwischen moderner Rechtsstaatlichkeit und den Verhältnissen 1mM
römischen Reich + doch werden ihre Vorstellungen der Bedeutung
rechtlicher Normen und rechtlich korrekten Verhaltens 1mM und
Jahrhundert n.Chr. wen1g gerecht.

/u gering bewertet wird die römische Rechtskultur auch, Well die
Hinrichtung VO  > Christen kurzschlüssig aus negatıven Meıinungen ber
sS1€e abgeleitet und nicht sorgfältig gefragt wird, ob die jeweils ın
den Vordergrund gerückten Aspekte auch ıIn rechtlicher Hinsicht rele-
ant S50 1st Lührmann  112 überzeugt, Plinius habe keine Zweitel
gehabt, ob die Zugehörigkeit den Christen für eine Bestrafung gC-
nugte, da »schon solches VO  — ihm als Sturheit und unbeugsamer Starr-
SINN gewertetes Verhalten für die Todesstrafe« reichte. Weder
perst1it10 och inflexibilis obstinatio ach römischem Recht
Straftatbestände.  115 FEın anderes Beispiel bietet Reichert, für die Pli-
1US die »Festlegung des 1psum als des Christsein stratbaren
Punkts« bei Irajan erreichen wollte.  114 Dann aber stellt sich die rage,
WIe sich eine solche Intention m1t den Erkenntnissen vereinbaren lässt,
die Plinius bezüglich der Christen hatte. Wenn Reichert dazu
außert: » Der Ausdruck superst1t10 meınt ZWal keinen Straftatbe-
stand, enthält aber eın negatıves Werturrteil, das die als superst1t10 be-
zeichnete enk- und Handlungsweise In den Gegensatz ZUT religio als
der offiziellen Religion rückt und s1e insotern als außert suspekt enn-
zeichnet«  115[ ann musste Plinius die Hinrichtung VOo  — Christen allein

se1lnes negatıven Urteils ber S1e gewünscht haben, hne ass s

dafür einen ach römischem Recht hinreichenden Grund gab 1ıne sol-
che Vorstellung beweist eine große Sorglosigkeit gegenüber der ho-
hen Rechtskultur Koms.

iıne aNgCMECSSCHC Deutung der Christenprozesse 111USS sich schlief-
ich auch vereinbaren lassen miı1t der Haltung, die Rom remden Kulten
gegenüber einnahrn._ Rom übte, wI1e ın der althistorischen Forschung

110 Walsh/Gottlieb, Christenfrage, 3$
147 A.a.O., 3/ AacC Histor1a 1999, 450£.
112 ThZ 1986, 197
113 G10vannını, Cahiers Glotz 1996, 116; vgl uch Keresztes, ANRW 30 23 278£.
114 Reichert, ZN 2002, 235
115 A.a.O., 734
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weithin anerkannt 1St, In religiöser Hinsicht Toleranz.  116 Das galt insbe-
sondere für die peregrine Bevölkerung In den Provinzen, aber auch für
Italien. Weder verbot Rom Kulte och oktroyierte es s1e  117 Wenn es Se-
SsCH die Anhänger elınes Kultes einschritt, annn geschah das, weil Verbre-
chensvorwürtfe laut geworden » Der Staat bestrafte Handlungen,
die, auch wWenn S1e 1m Vollzug oder dem Deckmantel kultischer Fei-
ern begangen wurden, die sittlichen Grundlagen und die Rechts-
ordnung eiınes 7ivilisierten Staates verstielßen und das Strafgesetzfielen.«11  5 In diesem Sinne sind auch die Christenprozesse gedeutet WOTI-
den Plinius und andere hätten Christen hinrichten lassen, »weil INnan S1€e
krimineller Handlungen für schuldig hielt «119 Dabei wird vorausgesetztT,
die römischen Behörden hätten ANSCHOMMECN, ass Christsein notwendi-
gerwelse immer miı1ıt dem Ausüben VO  - Verbrechen verbunden SCWESCH
se1l Deshalb hätten s1e das Bekenntnis, Christ se1n, als Nachweis VO  .
Verbrechen gewertet*““ eiıne Auffassung, die bereits Ende des
Jahrhunderts n.Chr. Tertullian formuliert hat 421 och lässt sich eline sol-
che Annahme nicht wahrscheinlich machen. Es 1St eın Beispiel dafür be-
kannt, ass römische Behörden jemanden hätten hinrichten lassen, Aur
weil sich als Anhänger eines Kultes bekannt hatte.122 Wohl aber ze1gt
Koms Vorgehen die Bacchanalien 186 V.Cht; ass ıIn den Gerichts-
verfahren die Anhänger dieses Mysterienkultes Verbrechensvor-
würte untersucht un: Todesurteile aufgrund festgestellter Verbrechen
verhängt wurden.  123 Das hat G1lovannını ın selner Analyse des liviani-
schen Berichtes och einmal nachdrücklich herausgestellt.  124 och be-
schränkte sich diese Verfahrensweise seliner Ansicht ach auf die
Phase, ıIn der die Konsuln die Anhänger des Kultes 1mM ahr 186
v.Chr vorgıngen. (G10vannını davon als eine zweılte Phase die Ma({fs-
nahmen für die Zukunft ab, die miıt der Zerstörung der Kultstätten In

125Rom und Italien begannen und ber die insbesondere der inschriftlich
116 Sherwin-White, Letters, /76; Nesselhauf, Staat und Kirche, /-12; Bringmann, GW

1978, 1( G10vanninı, Kev. Et Aug. 1984, Eine Einschränkung 1mM Blick auf die Christen
macht AC: 1stor1a 1999, 451$: »Während sich die me1lsten Religionen, Sekten und Kultge-meinschaften In dem römischen Kalserstaat frei entfalten konnten, rieb sich die christliche
Minderheit sehr ihrer heidnischen Umwelt, ass die Behörden eingreifen uUussten ].«117 Nesselhauf, Staat und Kirche,

118 A.a.Q.,
119 A.a.OQ., 2 Y für die elt VOI Nero bis Plinius uch Sherwin-White, Letters, 780£., 783

und Bringmann, 197/8, 4+ Gegen diese Deutung Vittinghoff, Christianus, 335f., 339
120 50 ausdrücklich Sherwin-White, Letters, Z
123 Tert., apol. 2.19 Christen würden angeblicher, nicht bewiesener Verbrechen

willen (praesumptis, 1910}  - probatis criminibus) allein auf Grund ihres Bekenntnisses, Chris-
ten se1n, verurteilt.

122 Keresztes, NRW IL, 251 285
123 Liv. 39, 1 / 3 Yı vgl ben Anm
124 Giovannini, Cahiers Glotz 1996, 104-108
125 Von einem entsprechenden Auftrag die Konsuln des Jahres 186 v.Chr. berichtet

Liv. 3 / 1 /
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erhaltene Senatsbeschluss informiert.126 (G10vannını deutet selne Bestim-
INUNSCH als eın allgemeines Verbot, bacchischen Vereinigungen I0 VA

hängen, und folgert daraus, ass fortan eın Magistrat, Wenn ber AN-
hänger des Bacchus-Kultes befinden hatte, nicht mehr untersuchen
musste, ob jemand Verbrechen begangen hatte, sondern lediglich die An-
hängerschaft und damit einen Versto(fs den Senatsbeschluss festzu-
stellen hatte. War das gegeben, stand darauf die Todesstrafe.  127 och
wird diese Interpretation dem Senatsbeschluss nicht voll gerecht. Wohl
verbot der Senat, bacchische Kultstätten besitzen, aber nicht ohne eine
Ausnahmeregelung. Wohl War für die Teilnahme Kultfeiern eine be-
sondere Genehmigung einzuholen und sollte diese LLUT sehr rest-
riktiven Bedingungen erteilt werden, Was Ort und Zeit SOWIE Anzahl der
Teilnehmenden betraf, und auch eıne vereinsmälßige Urganisation WarTr

untersagt,; aber der ult selbst War nicht verboten. Er Wal durch
sehr detaillierte Vorschriften sorgfältig kontrolliert, ass eine Wieder-
holung der üblen Vorkommnisse nicht befürchten WAar.«  1258 FEın Ver-
stofßs diesen Senatsbeschluss, der mıiıt Hinrichtung geahndet Wel-
den ollte, konnte emnach nicht einfach adurch festgestellt werden,
ass jemand sich als Bacchus-Anhänger bekannte, sondern WarTr

überprüfen, ob den einzelnen Auflagen des Senatsbeschlusses nicht
entsprochen hatte. Damit aber lässt sich auch die zweıte Phase 1m orge-
hen die Bacchanalien nicht als eine Parallele für die Hinrichtung
VO  > Menschen, die ihr Christsein ekannt hatten, heranziehen.

In Verbindung mıt den allgemeinen Orientierungspunkten, die für eın
Verständnis der Christenprozesse und ihrer Anfänge berücksichtigen
sind, stelle ich die VO  — MIr vorgeschlagene Lösung weiterhin ZUT Diskus-
S10N. S1e behält wWwI1Ie alle konkurrierenden Deutungen hypothetischen Cha-
rakter, da s1e nıiıcht In allen Punkten direkt dUus den Quellen belegt werden
kann, sondern mıiıt einıgen Annahmen arbeitet, die durch Indizien wahr-
scheinlich gemacht werden mussen. Immerhin tragt S1e den Gepflogenhei-
ten Roms 1mM Umgang miı1t remden Kulten Rechnung und den
Statthaltern, die ber angeklagte Christen entscheiden hatten, keine
willkürlichen Hinrichtungen S1ie kommt ohne die Vorstellung aUuUs, dass
der christliche Glaube eın Problem für die römische Politik dargestellt
hätte, Was angesichts der sehr geringen Bedeutung, die die Christen In der
Frühzeit für das römische Reich hatten, Salız unwahrscheinlich Ist Als
Nero n.Chr. In Rom Christen ergreifen und hinrichten liedfs, Wal sSeIN
Problem nicht das Christentum, sondern er mMUsSsSTe der Offentlichkeit
Schuldige für den Brand der Stadt präsentleren. uch als Domitian 1m
spaten Jahrhundert n.Chr. entschied, das Christsein einem hinrei-
chenden Verurteilungsgrund erklären, War se1ln Problem nicht die Reli-

126 C A1: 12 581/Dessau, 1: 18; vgl Liv. 3 / 1 / Qf
127 Gi0o0vannini, Cahiers lotz 1996, 11714
128 Nesselhauf, Staat und Kirche,
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gionspolitik, sondern der Friede In der Gesellschaft, der durch Unruhen,
die sich der ExIistenz der christlichen Minderheit entzündeten, gestOrt
WAaIT. Erfolgte die allgemeine Kriminalisierung der Christen ıIn Gestalt einer
Verwaltungsanordnung, die VO  . den Statthaltern nicht notwendigerweise
publiziert werden musste, sondern die ihnen eine Entscheidungsgrundlage
bot für den Fall, ass S1€e In ihrer Provınz miıt Problemen die Christen
konfrontiert wurden, annn 1St damit rechnen, ass eine amtliche Miıt-
teilung ber die Strafbarkeit des Christseins, sofern CS s1€e überhaupt gab,
In verschiedenen Teilen des Reiches unterschiedlichen Zeiten Br
NOININEN wurde Dadurch erklärt sich ann auch der auffällige Befund,
ass die christlichen Apologeten und Märtyrerakten des und frühen
Jahrhunderts n.Chr. ZWaTlT sehr wohl die Stratbarkeit des Christseins
wissen,  129 aber keinen konkreten Rechtsakt benennen können, der das be-
wirkte. [)araus lässt sich eın Argument nicht die Ex1istenz einer

130 SOM -rechtlich verbindlichen Grundlage für Christenprozesse gewınnen,
ern 1Ur eine juristische Form, die eiıne rasche Bekanntgabe die

131Bevölkerung 1mM römischen Reich implizierte.
DIie Annahme, die Christen selen sowohl n Chr.; als Nero sS1€e für den

Brand Koms verantwortlich machte, als auch 1mM spaten ahrhundert,
als DDomitian überall 1m Reich ihre Hinrichtung ermöglichte, und arüber
hinaus für eiıne staatsfeindliche politische Gruppilerung gehalten worden,
stößt begreiflicherweise zunächst auf Befremden bei allen, denen die reli-
g10se Qualität des Christentums immer schon 1st ber eın sol-
ches Verständnis darf bei römischen Kalsern, Senatoren und Rıttern des

Jahrhunderts n.Chr. gerade nicht vorausgesetzt werden. S1e kamen mi1t
Christen aum In Berührung. Am ehesten geschah das wohl, wenn s1e
ber einzelne VO  — ihnen Gericht sıtzen ussten; und dabei ürtften s1e
sich, WIe der Bericht des Plinius ber die Phase der VO  a ihm geführ-
ten Prozesse ze1ıgt, aum für christliche Inhalte interessliert haben nde-
rerselts weckte die Bezeichnung »Christiani« Assozlatıonen, die deutlich
In eine politische Richtung wiesen.*  32 Neros Vorgehen sS1€e dürfte
die Vorstellung, ass sS1e eine staatsfeindliche VereinigungJ einer
größeren Offentlichkeit vermittelt haben, und die iın den folgenden ahr-

129 Vgl 7 B Tert., apol. 216 Statthalter können einen Christen nicht freisprechen,
wenn nicht verneılnt hat, eın solcher sSeINn.

130 Als eın Argument 1n diesem Sinne hrt Vittinghoff, Christianus, 326 den dargeleg-
ten Befund

131 |heser Gesichtspunkt 1sSt uch gegenüber (Gilovannınis Lösungsvorschlag (S.0 Anm
/6) bedenken, der ansonsten einıge Parallelen der VON MIr entwickelten Vorstellung
aufweist. Wenn der VO  - (G10vannını ANSCHOIMMLEN! Senatsbeschluss 1mM ahr n.Chr.
durch eın konsularisches Fdikt in Italien, wen1g spater durch Edikte der senatorischen
Statthalter und danach uch durch Edikte der kaiserlichen Statthalter 1ın jeweils ihrer Pro-
VINZ publiziert wurde, dann LLLUSS das Christenverbot sehr rasch 1m entrum und In wich-
tıgen Teilen des Reiches ekannt geworden se1n, und dürfte die Grunde jegende
Ma{inahme der christlichen Überlieferung kaum gahnz unbekannt geblieben se1IN.
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zehnten zunehmende Erfahrung, ass sich 1m Alltagsleben der Städte 1 -
133InNeT wieder der christlichen Minderheit Kontflikte entzündeten,

konnte eine solche Meınung weliter erhärten. [)ass INa  a den Christen
Verbrechen nachsagte und ass auch Plinius, als sich näher ber die
Christiani erkundigte, ach ihren Verbrechen fragte, spricht nicht
ihre Einschätzung als eine politische Gruppierung.'”* Denn sehr ähnliche
Verbrechensvorwürtfe, WIe s1e die Christen erhoben wurden,*}° fin-
den sich sowohl den Anschuldigungen, die 186 v.Chr die An«
hänger der Bacchus-Mysterien umliefen, als auch den Verdächti-
gunNscCh die Anhänger Catıilinas v.Chr.!% S1e ließen sich also ın
gleicher Weise mi1t religiösen wWwI1Ie mıiıt politischen Gruppen verbinden.

Obh sich die Auffassung, die Christen selen als eine staatsfeindliche P_
litische Gruppe Strafe gestellt worden, miı1t der Ansicht verbinden
lässt, ass s1e als Anhänger eines religiösen Aberglaubens galten, wird
die weltere Diskussion klären haben Von einer posıtıven Antwort
geht Vittinghoff aus, wenll das latent politische Delikt des Christ-
sSe1INs auft die Anhänger einer superst1t10 bezieht.!? In ähnlicher
Weise nımmt Botermann ass die religiöse Sekte der Christen für
die römischen Behörden als eiıne staatsfeindliche Vereinigung abgestem-
pelt WAaT.  138 och die Meinung, Kom hätte die Christen als eine
ligiöse Gemeinschaft angesehen, spricht eben einerselts der Umstand,
dass Anhänger VO  — superst1ıtiones nNnıe allein auf Grund ihres Be-
kenntnisses hingerichtet wurden, und andererseits die Art und Weise,
wI1e Plinius selne Erkenntnisse ber die Christen 7zusammenfasst.
Dass bei ihnen lediglich eın sverschrobener und ma{sloser Aberglaube«
finden WalIl, 139 entsprach offenbar weder selinem Vorverständnis och der
amtlichen Auffassung VO  i den Christian]. Wenn wen1g spater Jacıtus
und Sueton die Christen ebenfalls mI1t einem religiösen Aberglauben
verbinden,  140 ann beweist 1es nıicht das Gegenteil. ** Vielmehr ürtften

133 Diesen Aspekt hat Vittinghoff, Christianus, esoNders betont, vgl seline /usammen-
fassung 345$ Ahnlich uch Botermann, Judenedikt, 185f.

134 )as meılnt Bringmann, 1978, Anm
135 Der Bericht des Plinius über die Aussagen der ehemaligen Christen lässt Vor-

würte denken, die sich uch die christlichen Apologeten des und Jahrhunderts
n.Chr. vielfach ZUT Wehr etizten. Be1l Plin., 1 / 96,/ klingen Raub, Diebstahl und Fäl-
schungen, sexuelle Ausschweifungen, ritueller Mord und der Verzehr VOoON Menschen-
fleisch. Ferner Ist VO  - einem Fid die Rede, VO  - dem offenbar ANSCHOMUNE wurde, ass
die Christen verpflichte, solche Verbrechen begehen.

136 Mit Recht welst G10vanninı, Cahiers Glotz 1996, Immer wieder autf beide Par-
allelen hin Auch der Vorwurt der Brandstiftung, den Nero auf die Christen lenkte, indet
sich als Verdacht sowohl ıIn Verbindung mMI1t den Anhängern der Bacchus-Mysterien als
uch gegenüber den Catilinariern.

13/ Vittinghoff, Christianus, 345$ und durchgehend.
1355 Botermann, Judenedikt, 185f.
139 Plin., 10, 96,8

1Tac. al 1 / 474// Suet., Nero 16,2
141 Das meılint Lührmann, ThZ 1986, 193



140 oachim Molthagen
beide Autoren, die mi1t Plinius befreundet/ hinsichtlich ihrer Qua-
lifizierung des Christentums VO  — ihm und seiner Entdeckung abhängig
se1In. 1472

Plinius teilte Irajan seline Entdeckungen mıit, doch Zg der Kaiser, wWwI1Ie
bereits erwähnt, !# daraus keine Konsequenzen. Es blieh dabei, ass An-
geklagte, die VOT Gericht bekannten, Christen se1n, ZU Tode 1-
teilt wurden. Allerdings die Anweisungen, die Irajan für die
Durchführung VO  - Christenprozessen erteilte, gee1gnet, die Wahrschein-
ichkeit reduzieren, ass jemand als Christ angeklagt wurde. Welche
Gründe den Kailser bei selner Entscheidung leiteten, lässt sich LLUT Vel-

Vielleicht 7zweitelte el D ob die Erkenntnisse, die Plinius
hatte, wirklich allgemein auf die Christen zutrafen. Möglicherweise
spielte auch eine Rolle, ass das Christenverbot als eın gee1gnetes Mittel
erscheinen konnte, Konflikte lösen, wWenn solche der FExiıstenz der
christlichen Minderheit ıIn der Gesellschaft aufbrachen. FA berücksichti-
gCch 1St schlieflich, ass aQus römischer Sicht das Verfahren ıIn Christen-
PTOZESSCH gerade ach den Regelungen JIrajans keine besondere Härte
darstellte, da schon die Verneinung des Anklagevorwurfs, bekräftigt
durch eın Opfer für die Götter, genugte, unbehelligt Jeiben.

142 /Zu den Beziehungen des Plinius Jacıtus vgl Sherwin- White, Letters, 100; se1-
Ne'’ Verhältnis Sueton vgl Plin., 10, und den Kommentar bei Sherwin-White,
Letters, 689£. Er nımmMt Überlegungen VO  - Syme, Jacıtus, 1958, 779 (vgl uch 660) auf
und hält für wahrscheinlich, ass Sueton ZU Begleiterstab des Plinius während dessen
Statthalterschaft ın Pontus-Bithynien gehörte. Zur Diskussion dieser Frage vgl Brad-
ley, The Imperial Ideal ın Sueton1ius’ »Caesares<, ıIn NRW 11 335 (1991)-hier

miıt Anm 4 . der sich zurückhaltender äußert, ber VOoO  - einer Möglichkeit spricht.
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